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I 

(Gesetzgebungsakte) 

RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2012/5/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 14. März 2012 

zur Änderung der Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Impfung gegen die 
Blauzungenkrankheit 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 
2000 mit besonderen Bestimmungen für Maßnahmen 
zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrank
heit ( 3 ) enthält Kontrollregeln und Maßnahmen zur Be
kämpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit, ein
schließlich Vorschriften für die Abgrenzung von Schutz- 
und Kontrollzonen sowie für den Einsatz von Impfstof
fen gegen die Blauzungenkrankheit. 

(2) Früher wurde nur das sporadische Einschleppen bestimm
ter Serotypen des Virus der Blauzungenkrankheit in der 
Union verzeichnet. Diese wurden überwiegend in den 
Süden der Union eingeschleppt. Seit Erlass der Richtlinie 
2000/75/EG und vor allem seit Einschleppen der Sero
typen 1 und 8 des Virus der Blauzungenkrankheit in die 
Union in den Jahren 2006 und 2007 hat sich das Virus 
der Blauzungenkrankheit jedoch in der Union weiter aus

gebreitet und wird möglicherweise in bestimmten Gebie
ten endemisch. Deshalb ist es schwierig geworden, die 
Ausbreitung des Virus einzudämmen. 

(3) Die in der Richtlinie 2000/75/EG festgelegten Vorschrif
ten für die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit be
ruhen auf Erfahrungen mit dem Einsatz der so genannten 
„modifizierten Lebendimpfstoffe“ oder der „abgeschwäch
ten Lebendimpfstoffe“, der einzigen bei Erlass der ge
nannten Richtlinie zur Verfügung stehenden Impfstoffe. 
Der Einsatz dieser Impfstoffe kann zu einer unerwünsch
ten örtlichen Zirkulation des Impfstoffvirus bei un
geimpften Tieren führen. 

(4) In den letzten Jahren brachte eine neue Technologie „in
aktivierte Impfstoffe“ gegen die Blauzungenkrankheit her
vor, mit denen das Risiko einer unerwünschten örtlichen 
Zirkulation des Impfstoffvirus für ungeimpfte Tiere nicht 
einhergeht. Der umfangreiche Einsatz solcher Impfstoffe 
in der Impfkampagne 2008 und 2009 hat zu einer er
heblichen Verbesserung der Seuchenlage geführt. Es be
steht nunmehr breiter Konsens darüber, dass die Impfung 
mit inaktivierten Impfstoffen das Mittel der Wahl für die 
Bekämpfung der Blauzungenkrankheit und die Prävention 
klinischer Fälle in der Union darstellt. 

(5) Um sicherzustellen, dass die Ausbreitung des Virus der 
Blauzungenkrankheit besser bekämpft wird und um die 
Belastung für den Landwirtschaftssektor durch diese Seu
che zu verringern, sollten die in der Richtlinie 
2000/75/EG festgelegten derzeit geltenden Vorschriften 
für die Impfung geändert werden, damit den jüngsten 
technologischen Entwicklungen bei der Impfstoffherstel
lung Rechnung getragen wird. 

(6) Damit die neuen Vorschriften in der Impfsaison 2012 
genutzt werden können, sollte die vorliegende Richtlinie 
am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten. 

(7) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Änderungen sollten 
die Vorschriften für die Impfung flexibler gestalten und 
außerdem berücksichtigen, dass nunmehr inaktivierte 
Impfstoffe zur Verfügung stehen, die auch außerhalb der
jenigen Gebiete erfolgreich eingesetzt werden können, in 
denen Verbringungsbeschränkungen für Tiere gelten.
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(8) Darüber hinaus sollte der Einsatz abgeschwächter Le
bendimpfstoffe nicht ausgeschlossen werden, voraus
gesetzt, es werden geeignete Vorsorgemaßnahmen getrof
fen; ihr Einsatz könnte unter bestimmten Umständen 
weiterhin notwendig sein, beispielsweise nach Einschlep
pung eines neuen Serotyps des Virus der Blauzungen
krankheit, gegen den möglicherweise keine inaktivierten 
Impfstoffe zur Verfügung stehen. 

(9) Die Richtlinie 2000/75/EG sollte daher entsprechend ge
ändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Richtlinie 2000/75/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„j) ‚abgeschwächte Lebendimpfstoffe‘: Impfstoffe, die durch 
Anpassung von Feldisolaten des Virus der Blauzungen
krankheit durch Passagenreihen in der Gewebekultur 
oder in embryonierten Hühnereiern hergestellt werden.“ 

2. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

(1) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann be
schließen, den Einsatz von Impfstoffen gegen die Blauzun
genkrankheit zu erlauben, sofern: 

a) eine solche Entscheidung auf dem Ergebnis einer von der 
zuständigen Behörde durchgeführten spezifischen Risiko
bewertung beruht; 

b) die Kommission vor einer solchen Impfung informiert 
wird. 

(2) Werden abgeschwächte Lebendimpfstoffe eingesetzt, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständige Behörde 
Folgendes abgrenzt: 

a) eine Schutzzone, die mindestens aus dem Impfgebiet be
steht; 

b) eine Kontrollzone, die aus einem Teil des Gebiets der 
Union besteht, der sich mindestens 50 Kilometer über 
die Grenzen der Schutzzone hinaus erstreckt.“ 

3. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) Er leitet die nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 
2 getroffenen Vorkehrungen in die Wege, insbesondere 

was die Durchführung eines etwaigen Impfprogramms 
oder anderer alternativer Maßnahmen angeht.“ 

4. Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Die Kontrollzone besteht aus einem Teil des Gebiets der 
Union, der sich mindestens 50 Kilometer über die Gren
zen der Schutzzone hinaus erstreckt und in dem in den 
vorausgegangenen 12 Monaten keine Impfung mit abge
schwächtem Lebendimpfstoff gegen die Blauzungen
krankheit durchgeführt wurde.“ 

5. Artikel 10 Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. in der Kontrollzone Impfungen gegen die Blauzungen
krankheit mit abgeschwächten Lebendimpfstoffen ver
boten sind.“ 

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis spä
testens 23. September 2012 die erforderlichen Rechts- und Ver
waltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 
Rechtsvorschriften mit. 

Sie wenden diese Vorschriften spätestens ab dem 24. September 
2012 an. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 14. März 2012. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
N. WAMMEN
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RICHTLINIE 2012/6/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 14. März 2012 

zur Änderung der Richtlinie 78/660/EWG des Rates über den Jahresabschluss von Gesellschaften 
bestimmter Rechtsformen hinsichtlich Kleinstbetrieben 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 50 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
8. und 9. März 2007 wird betont, dass die Verringerung 
des Verwaltungsaufwands eine wichtige Maßnahme zur 
Ankurbelung der Wirtschaft Europas ist und dass es gro
ßer gemeinsamer Anstrengungen zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands innerhalb der Europäischen Union 
bedarf. 

(2) Die Rechnungslegung wurde als einer der zentralen Be
reiche ermittelt, in denen der Verwaltungsaufwand der 
Unternehmen in der Union verringert werden kann. 

(3) In der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission ( 3 ) 
werden Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen definiert. Aus Konsultationen mit den Mit
gliedstaaten ging jedoch hervor, dass die in dieser Emp
fehlung genannten Größenkriterien für Kleinstunterneh
men in Bezug auf Rechnungslegungszwecke möglicher
weise zu hoch angesetzt sind. Deshalb sollte eine Unter
gruppe von Kleinstunternehmen, die sogenannten 
„Kleinstbetriebe“, eingeführt werden, um Unternehmen 
mit niedrigeren Größenkriterien für die Bilanzsumme 
und die Nettoumsatzerlöse als den für Kleinstunterneh
men festgelegten abzudecken. 

(4) Kleinstbetriebe sind in den meisten Fällen auf lokaler 
oder regionaler Ebene und nicht oder nur sehr begrenzt 
grenzübergreifend tätig. Zudem spielen sie bei der Schaf
fung neuer Arbeitsplätze, der Förderung von Forschung 
und Entwicklung sowie der Schaffung neuer Wirtschafts
tätigkeiten eine große Rolle. 

(5) Kleinstbetriebe verfügen nur über beschränkte Ressourcen 
zur Einhaltung anspruchsvoller Regulierungsanforderun
gen. Dennoch unterliegen sie häufig den gleichen Rech
nungslegungsvorschriften wie größere Unternehmen. Da
durch sehen sie sich mit einem Aufwand konfrontiert, 
der ihrer Größe nicht angemessen ist und für die kleins
ten Unternehmen im Vergleich zu den größeren in kei
nem Verhältnis steht. Deshalb sollte es möglich sein, 
Kleinstbetriebe von bestimmten Pflichten, die ihnen einen 
unnötig hohen Verwaltungsaufwand auferlegen, aus
zunehmen. Allerdings sollten Kleinstbetriebe weiterhin 
etwaigen nationalen Pflichten zur Führung von Aufzeich
nungen, aus denen ihr Geschäftsverkehr und ihre finan
zielle Lage hervorgehen, unterliegen. 

(6) Angesichts der Tatsache, dass die Anzahl der Unterneh
men, für die die in dieser Richtlinie festgelegten Größen
kriterien gelten, von einem Mitgliedstaat zum anderen 
äußerst unterschiedlich sein wird und dass sich die Tätig
keiten der Kleinstbetriebe nicht bzw. nur eingeschränkt 
auf den grenzüberschreitenden Handel und das Funktio
nieren des Binnenmarktes auswirken, sollten die Mitglied
staaten die unterschiedlichen Auswirkungen dieser Krite
rien bei der Umsetzung dieser Richtlinie auf nationaler 
Ebene berücksichtigen. 

(7) Die Mitgliedstaaten sollten die besonderen Gegebenheiten 
und Bedürfnisse ihres eigenen Marktes berücksichtigen, 
wenn sie beschließen, wie oder ob eine Regelung für 
Kleinstbetriebe im Rahmen der Richtlinie 78/660/EWG 
des Rates ( 4 ) umgesetzt werden soll. 

(8) Kleinstbetriebe müssen Erträge und Aufwendungen für 
das Geschäftsjahr, auf das sich der Jahresabschluss be
zieht, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Einnahme 
oder Ausgabe dieser Erträge oder Aufwendungen berück
sichtigen. Jedoch kann die Berechnung von Rechnungs
abgrenzungsposten auf der Aktivseite und Rechnungs
abgrenzungsposten auf der Passivseite für Kleinstbetriebe 
aufwendig sein. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb die 
Möglichkeit haben, Kleinstbetriebe von der Berechnung 
und von der Vorlage solcher Posten nur insoweit befrei
en, als diese Aufwendungen nicht Materialaufwand, Wert
berichtigungen, Personalaufwand und Steuern betreffen. 
Auf diese Weise könnte der Verwaltungsaufwand für 
die Erstellung relativ kleiner Bilanzen verringert werden. 

(9) Die Offenlegung des Jahresabschlusses kann für Kleinst
betriebe aufwendig sein. Gleichzeitig müssen die Mitglied
staaten sicherstellen, dass dieser Richtlinie nachgekom
men wird. Es sollte den Mitgliedstaaten deshalb erlaubt 
sein, Kleinstbetriebe von einer allgemeinen Offenlegungs
pflicht zu befreien, sofern die Informationen aus der
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Bilanz im Einklang mit den nationalen Vorschriften bei 
mindestens einer benannten zuständigen Behörde ord
nungsgemäß hinterlegt und an das Unternehmensregister 
übermittelt werden, so dass auf Antrag eine Abschrift 
erhältlich sein sollte. In solchen Fällen findet die in Ar
tikel 47 der Richtlinie 78/660/EWG festgelegte Verpflich
tung zur Veröffentlichung von Unterlagen der Rech
nungslegung gemäß Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie 
2009/101/EG ( 1 ) keine Anwendung. 

(10) Diese Richtlinie soll es den Mitgliedstaaten ermöglichen, 
ein einfaches Rechnungslegungsumfeld für Kleinstbetriebe 
zu schaffen. Die Bewertung zum Zeitwert kann detail
lierte Angaben erforderlich machen, damit die Grundlage 
für die Ermittlung des Zeitwerts bestimmter Posten er
sichtlich wird. Da die Regelung für Kleinstbetriebe An
hangangaben nur in sehr begrenztem Umfang vorsieht, 
könnten die Nutzer der Abschlüsse von Kleinstbetrieben 
nicht wissen, ob die in der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesenen Beträge Bewertungen 
zum Zeitwert enthalten. Damit diese Nutzer diesbezüg
lich Gewissheit haben, sollten deshalb die Mitgliedstaaten 
den Kleinstbetrieben, die Gebrauch von den Befreiungen 
nach dieser Richtlinie machen, weder gestatten noch auf
erlegen, bei der Aufstellung ihrer Abschlüsse den Zeit
wert zugrunde zu legen. Kleinstbetriebe, die den Zeitwert 
ansetzen wollen oder müssen, können dies trotz allem 
im Rahmen anderer Regelungen aufgrund dieser Richt
linie tun, sofern ein Mitgliedstaat dies gestattet oder vor
schreibt. 

(11) Wenn die Mitgliedstaaten beschließen, wie oder ob eine 
Regelung für Kleinstbetriebe im Anwendungsbereich der 
Richtlinie 78/660/EWG umgesetzt werden soll, sollten sie 
gewährleisten, dass Kleinstbetriebe, die gemäß der Richt
linie 83/349/EWG des Rates ( 2 ) über den konsolidierten 
Abschluss zu konsolidieren sind, für diesen Zweck aus
reichend detaillierte Rechnungslegungsdaten verwenden 
und dass Ausnahmen in dieser Richtlinie die Verpflich
tung unberührt lassen, konsolidierte Abschlüsse im Ein
klang mit Richtlinie 83/349/EWG aufzustellen. 

(12) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Verringerung 
der Verwaltungslasten für Kleinstbetriebe, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 
kann und daher wegen ihrer Wirkungen besser auf Uni
onsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im Ein
klang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Euro
päische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genann
ten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richt
linie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforder
liche Maß hinaus. 

(13) Die Richtlinie 78/660/EWG sollte daher entsprechend 
geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen der Richtlinie 78/660/EWG 

Die Richtlinie 78/660/EWG wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 1a 

(1) Die Mitgliedstaaten können gemäß den Absätzen 2 
und 3 Ausnahmen von bestimmten Verpflichtungen dieser 
Richtlinie für Gesellschaften vorsehen, die am Bilanzstichtag 
zwei der drei folgenden Schwellenwerte nicht überschreiten 
(Kleinstbetriebe): 

a) Bilanzsumme: 350 000 EUR; 

b) Nettoumsatzerlöse: 700 000 EUR; 

c) durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres 
Beschäftigten: 10. 

(2) Die Mitgliedstaaten können in Absatz 1 genannte Ge
sellschaften von einer oder allen der nachstehend aufgeführ
ten Pflichten ausnehmen: 

a) Verpflichtung, die ‚Rechnungsabgrenzungsposten auf der 
Aktivseite‘ und die ‚Rechnungsabgrenzungsposten auf der 
Passivseite‘ gemäß den Artikeln 18 und 21 auszuweisen; 

b) macht ein Mitgliedstaat von der Möglichkeit nach Buch
stabe a des vorliegenden Absatzes Gebrauch, so darf er 
den betreffenden Gesellschaften gestatten, lediglich im 
Hinblick auf sonstige Aufwendungen gemäß Absatz 3 
Buchstabe b Ziffer vi von Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe 
d hinsichtlich der Berücksichtigung von ‚Rechnungs
abgrenzungsposten auf der Aktivseite‘ und ‚Rechnungs
abgrenzungsposten auf der Passivseite‘ abzuweichen, so
fern dies im Anhang oder gemäß Buchstabe c des vor
liegenden Absatzes unter der Bilanz ausgewiesen wird; 

c) Verpflichtung, einen Anhang gemäß den Artikeln 43 bis 
45 zu erstellen, sofern die nach Artikel 14 und Artikel 43 
Absatz 1 Nummer 13 der vorliegenden Richtlinie und 
Artikel 22 Absatz 2 der Richtlinie 77/91/EWG (*) gefor
derten Angaben unter der Bilanz ausgewiesen werden; 

d) Verpflichtung, einen Lagebericht gemäß Artikel 46 der 
vorliegenden Richtlinie vorzubereiten, sofern die nach Ar
tikel 22 Absatz 2 der Richtlinie 77/91/EWG geforderten 
Angaben im Anhang oder gemäß Buchstabe c des vor
liegenden Absatzes unter der Bilanz ausgewiesen werden;
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e) Verpflichtung, Jahresabschlüsse gemäß den Artikeln 47 
bis 50a offenzulegen, sofern die in der Bilanz enthaltenen 
Informationen im Einklang mit den nationalen Vorschrif
ten bei mindestens einer von dem betreffenden Mitglied
staat benannten zuständigen Behörde ordnungsgemäß 
hinterlegt werden. Handelt es sich bei der zuständigen 
Behörde nicht um das zentrale Register oder das Handels- 
oder Gesellschaftsregister nach Artikel 3 Absatz 1 der 
Richtlinie 2009/101/EG (**), so hat die zuständige Be
hörde die bei ihr hinterlegten Informationen dem Register 
zu übermitteln. 

(3) Die Mitgliedstaaten können den in Absatz 1 genann
ten Gesellschaften gestatten, 

a) gegebenenfalls nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen, in 
der zumindest die in den Artikeln 9 und 10 vorgesehe
nen, mit Buchstaben bezeichneten Posten gesondert aus
gewiesen werden. Bei Anwendung von Absatz 2 Buch
stabe a werden die Posten E der ‚Aktiva‘ und D der ‚Pas
siva‘ in Artikel 9 bzw. die Posten E und K in Artikel 10 
aus der Bilanz ausgeklammert; 

b) gegebenenfalls nur eine verkürzte Gewinn- und Verlust
rechnung zu erstellen, in der zumindest folgende Posten 
gesondert ausgewiesen werden: 

i) Nettoumsatzerlöse; 

ii) sonstige Erträge; 

iii) Materialaufwand; 

iv) Personalaufwand; 

v) Wertberichtigungen; 

vi) sonstige Aufwendungen; 

vii) Steuern; 

viii) Ergebnis. 

(4) Die Mitgliedstaaten dürfen die Anwendung von Ab
schnitt 7a auf Kleinstbetriebe, die Gebrauch von einer Befrei
ung nach den Absätzen 2 und 3 machen, weder gestatten 
noch verlangen. 

(5) Bei den in Absatz 1 genannten Gesellschaften wird 
davon ausgegangen, dass der gemäß den Absätzen 2, 3 
und 4 erstellte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild gemäß Artikel 2 Absatz 3 ver
mittelt; infolgedessen findet Artikel 2 Absätze 4 und 5 auf 
derartige Jahresabschlüsse keine Anwendung. 

(6) Wenn eine Gesellschaft zum Bilanzstichtag die Gren
zen von zwei der drei in Absatz 1 bestimmten Schwellen
werte überschreitet bzw. nicht mehr überschreitet, wirkt sich 
dieser Umstand auf die Anwendung der in den Absätzen 2, 
3 und 4 vorgesehenen Ausnahmen nur dann aus, wenn er 
sowohl während des laufenden als auch während des voran
gegangenen Geschäftsjahrs aufgetreten ist. 

(7) Für jene Mitgliedstaaten, die den Euro nicht eingeführt 
haben, wird der Betrag in nationaler Währung, der zu den in 
Absatz 1 genannten Beträgen gleichwertig ist, durch die An
wendung des Umrechnungskurses ermittelt, der gemäß der 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union am Tag 
des Inkrafttretens einer Richtlinie gilt, die diese Beträge fest
setzt. 

(8) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannte Bilanzsumme 
setzt sich entweder aus den unter den Posten A bis E der 
‚Aktiva‘ in Artikel 9 oder den unter den Posten A bis E in 
Artikel 10 genannten Vermögenswerten zusammen. Bei An
wendung von Absatz 2 Buchstabe a setzt sich die in Absatz 
1 Buchstabe a genannte Bilanzsumme entweder aus den 
unter den Posten A bis D der ‚Aktiva‘ in Artikel 9 oder 
den unter den Posten A bis D in Artikel 10 genannten 
Vermögenswerten zusammen. 

___________ 
(*) Zweite Richtlinie 77/91/EWG des Rates vom 13. Dezem

ber 1976 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, 
die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne 
von Artikel 54 Absatz 2 des Vertrages im Interesse der 
Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Ak
tiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung 
ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese Bestimmun
gen gleichwertig zu gestalten (ABl. L 26 vom 
31.1.1977, S. 1). 
Anmerkung: Der Titel der Richtlinie 77/91/EG wurde 
angepasst, um der Umnummerierung der Artikel des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam und 
Artikel 5 des Vertrags von Lissabon Rechnung zu tra
gen; die ursprüngliche Bezugnahme betraf Artikel 58 
Absatz 2 des Vertrags. 

(**) Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. September 2009 zur Koordinie
rung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaa
ten den Gesellschaften im Sinne von Artikel 54 Absatz 
2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie 
Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen 
gleichwertig zu gestalten (ABl. L 258 vom 1.10.2009, 
S. 11). 
Anmerkung: Der Titel der Richtlinie 2009/101/EG 
wurde angepasst, um der Umnummerierung der Artikel 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft gemäß Artikel 5 des Vertrags von Lissabon Rech
nung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme betraf 
Artikel 48 Absatz 2 des Vertrags.“ 

2. Artikel 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten können abweichend von Artikel 4 
Absätze 1 und 2 Sondergliederungen für den Jahresabschluss 
von Investmentgesellschaften sowie von Beteiligungsgesell
schaften vorsehen, sofern diese Sondergliederungen ein 
dem Artikel 2 Absatz 3 entsprechendes Bild von diesen 
Gesellschaften vermitteln. Die Mitgliedstaaten gewähren die 
in Artikel 1a vorgesehenen Ausnahmen weder Investment
gesellschaften noch Beteiligungsgesellschaften.“ 

3. Artikel 53a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 53a 

Die Mitgliedstaaten gewähren die in den Artikeln 1a, 11, 27, 
Artikel 43 Absatz 1 Nummern 7a und 7b, und den Artikeln 
46, 47 und 51 vorgesehenen abweichenden Regelungen 
nicht den Gesellschaften, deren Wertpapiere zum Handel 
an einem geregelten Markt im Sinne des Artikels 4 Absatz 
1 Nummer 14 der Richtlinie 2004/39/EG zugelassen sind.“
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Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen, wenn sie gegebenenfalls beschließen, eine in 
Artikel 1a der Richtlinie 78/660/EWG genannte Option in An
spruch zu nehmen; sie berücksichtigen dabei insbesondere die 
Lage auf nationaler Ebene im Hinblick auf die Anzahl der Un
ternehmen, die unter die in Artikel 1a Absatz 1 der Richtlinie 
78/660/EWG festgelegten Größenkriterien fallen. Sie teilen der 
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschrif
ten mit. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Bericht 

Spätestens bis 10. April 2017 legt die Kommission dem Euro
päischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirt

schafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Lage der 
Kleinstbetriebe vor allem unter Berücksichtigung der Lage auf 
nationaler Ebene im Hinblick auf die Anzahl der Unternehmen, 
die unter die Größenkriterien fallen, und die Verringerung des 
Verwaltungsaufwands infolge der Befreiung von der Offenle
gungspflicht vor. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 5 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 14. März 2012. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
N. WAMMEN
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS Nr. 243/2012/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 14. März 2012 

über ein Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsaktes an die 
nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 7. März 2002 über einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommuni
kationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) ( 3 ) kann die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
Legislativvorschläge zur Aufstellung mehrjähriger Pro
gramme im Bereich der Funkfrequenzpolitik vorlegen. 
Diese Programme sollten die politischen Orientierungen 
und Ziele für die strategische Planung und Harmonisie
rung der Frequenznutzung im Einklang mit den für elek
tronische Kommunikationsnetze und -dienste geltenden 
Richtlinien enthalten. Diese politischen Orientierungen 
und Ziele sollten sich auf die Verfügbarkeit und effiziente 
Nutzung der Funkfrequenzen beziehen, die für die Ver
wirklichung und das Funktionieren des Binnenmarkts er
forderlich sind. Das Programm für die Funkfrequenzpoli
tik (im Folgenden „das Programm“) sollte die Ziele und 
Kernmaßnahmen unterstützen, die in der Mitteilung der 
Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 
2020“ und der Mitteilung der Kommission vom 26. Au
gust 2010 mit dem Titel „Eine Digitale Agenda für Eu
ropa“ skizziert sind, und zählt zu den 50 vorrangigen 
Maßnahmen der Mitteilung der Kommission vom 11. No
vember 2010 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte“. 

(2) Dieser Beschluss sollte das bestehende Unionsrecht, ins
besondere die Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funk

anlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und 
die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität ( 4 ), die 
Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. März 2002 über den Zugang zu 
elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen 
Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zu
gangsrichtlinie) ( 5 ), die Richtlinie 2002/20/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über die Genehmigung elektronischer Kommunikations
netze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie) ( 6 ), die Richt
linie 2002/21/EG sowie die Entscheidung Nr. 
676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 7. März 2002 über einen Rechtsrahmen für die 
Funkfrequenzpolitik in der Europäischen Gemeinschaft 
(Frequenzentscheidung) ( 7 ), unberührt lassen. Dieser Be
schluss sollte ferner auf nationaler Ebene getroffene Maß
nahmen unberührt lassen, die mit dem Unionsrecht in 
Einklang stehen und Zielen von allgemeinem Interesse 
dienen, insbesondere solche im Zusammenhang mit der 
Regelung von Inhalten und der audiovisuellen Politik so
wie dem Recht der Mitgliedstaaten, die Verwaltung und 
Nutzung ihrer Funkfrequenzen an Aspekten der öffent
lichen Ordnung und Sicherheit und der Verteidigung aus
zurichten. 

(3) Funkfrequenzen sind eine äußerst wichtige öffentliche 
Ressource für grundlegende Sektoren und Dienste, u. a. 
Mobilfunk, drahtlose Breitbanddienste und Satellitenkom
munikation, Fernsehen und Hörfunk, Verkehr, Funk
ortung, sowie für Anwendungen wie Alarmsysteme, Fern
steuerungen, Hörgeräte, Mikrofone und medizinische Ge
räte. Auf Frequenzen stützen sich öffentliche Dienste wie 
Dienste für die Sicherheit und Gefahrenabwehr (ein
schließlich Katastrophenschutz) und die Wissenschaft 
wie Meteorologie, Erdbeobachtung, Funkastronomie und 
Weltraumforschung. Ein leichter Zugang zu Funkfrequen
zen spielt auch eine Rolle bei der Bereitstellung von 
elektronischen Kommunikationsnetzen, insbesondere in 
Bezug auf Bürger und Unternehmen in entlegenen oder 
dünn besiedelten Gebieten, beispielsweise im ländlichen 
Raum oder auf Inseln. Regulierungsmaßnahmen im Be
reich der Funkfrequenzen haben daher Folgen für Wirt
schaft, Sicherheit, Gesundheit, öffentliche Interessen, Kul
tur, Wissenschaft, Gesellschaft, Umwelt und Technik.
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(4) In Bezug auf die Verwaltung, Zuweisung und Nutzung 
von Funkfrequenzen sollte ein neuer wirtschafts- und 
sozialpolitischer Ansatz verfolgt werden. Bei diesem An
satz sollte besondere Aufmerksamkeit auf eine Funkfre
quenzpolitik gerichtet werden, mit der für eine effizien
tere Frequenznutzung und eine bessere Frequenzplanung 
sowie für Vorkehrungen gegen wettbewerbswidriges Ver
halten gesorgt werden soll. 

(5) Die strategische Planung und Harmonisierung der Fre
quenznutzung auf Ebene der Union sollte den Binnen
markt für drahtlose elektronische Kommunikations
dienste und -ausrüstungen sowie andere Politikbereiche 
der Union, die Funkfrequenzen erfordern, stärken und 
auf diese Weise neue Möglichkeiten für die Innovation 
und Beschäftigung schaffen und gleichzeitig zum wirt
schaftlichen Aufschwung und zur sozialen Integration 
in der gesamten Union beitragen. Gleichzeitig sollte 
dem wichtigen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Stellenwert der Funkfrequenzen Rechnung getragen wer
den. 

(6) Die Harmonisierung einer angemessenen Frequenznut
zung kann auch sinnvoll sein im Hinblick auf die Qua
lität im Bereich der elektronischen Kommunikations
dienste, und sie ist von wesentlicher Bedeutung für grö
ßenbedingte Kosteneinsparungen, die zu einer Senkung 
sowohl der Kosten des Aufbaus von drahtlosen Netzen 
als auch der Kosten von drahtlosen Geräten für die Ver
braucher führen. Hierzu benötigt die Union ein politi
sches Programm für den Binnenmarkt in allen Politik
bereichen der Union, in denen Funkfrequenzen genutzt 
werden, wie elektronische Kommunikation, Forschung, 
technologische Entwicklung und Raumfahrt, Verkehr, 
Energie und audiovisuelle Medien. 

(7) Das Programm sollte den Wettbewerb fördern und einen 
Beitrag zum Aufbau eines wirklichen digitalen Binnen
markts leisten. 

(8) Angesichts des enormen Potenzials drahtloser Dienste für 
die Förderung einer wissensbasierten Wirtschaft, die Ent
wicklung und Unterstützung von Sektoren, die von In
formations- und Kommunikationstechnologien abhängig 
sind, und die Überwindung der digitalen Kluft sollte das 
Programm insbesondere die Strategie „Europa 2020“ un
terstützen. Die zunehmende Nutzung insbesondere der 
audiovisuellen Mediendienste und der Online-Angebote 
führt zu einer verstärkten Nachfrage nach hoher Über
tragungsgeschwindigkeit und breiter Versorgung. Das 
Programm ist auch eine der Schlüsselmaßnahmen der 
Digitalen Agenda für Europa, mit der schnelle Breit
band-Internetverbindungen in der künftigen netz- und 
wissensbasierten Wirtschaft bereitgestellt und ehrgeizige 
Zielsetzungen für die flächendeckende Breitbandversor
gung verwirklicht werden sollen. Die Bereitstellung der 
höchstmöglichen Breitbandgeschwindigkeiten und der 
größtmöglichen Kapazität für drahtgebundene und draht
lose Übertragung leistet einen Beitrag dazu, dass bis 
2020 alle Haushalte der Union einen Breitbandzugang 
mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 
30 Mbit/s nutzen können und mindestens die Hälfte 
der Haushalte der Union einen Breitbandzugang mit einer 
Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s 
nutzen können. Sie ist von Bedeutung für die Förderung 
des Wirtschaftswachstums und die Stärkung der weltwei
ten Wettbewerbsfähigkeit und eine Voraussetzung dafür, 
dass die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile eines digi

talen Binnenmarkts in nachhaltiger Weise zum Tragen 
kommen. Darüber hinaus sollte das Programm andere 
Bereiche der Unionspolitik, z. B. eine nachhaltige Umwel
tentwicklung sowie die wirtschaftliche und soziale Ein
beziehung aller Unionsbürger, unterstützen und fördern. 
Angesichts der Bedeutung drahtloser Anwendungen für 
die Innovation handelt es sich bei dem Programm auch 
um eine wichtige Initiative zur Unterstützung der Inno
vationspolitik der Union. 

(9) Mit dem Programm sollte das Fundament für eine Ent
wicklung gelegt werden, in deren Verlauf die Union eine 
Spitzenposition übernimmt, was Breitbandgeschwindig
keiten für drahtlose Übertragung, Mobilität, Versorgungs
grad und Kapazität anbelangt. Diese Spitzenposition ist 
eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung eines 
wettbewerbsgeprägten digitalen Binnenmarkts, durch den 
der Binnenmarkt für alle Unionsbürger geöffnet wird. 

(10) Das Programm sollte die Leitgrundsätze und Ziele bis 
2015 für die Mitgliedstaaten und die Organe der Union 
sowie spezifische Durchführungsmaßnahmen festlegen. 
Die Frequenzverwaltung fällt zwar weitgehend noch in 
den nationalen Zuständigkeitsbereich, sie sollte jedoch 
im Einklang mit dem bestehenden Unionsrecht erfolgen 
und Maßnahmen im Interesse der Unionspolitik ermög
lichen. 

(11) Das Programm sollte ferner die Entscheidung Nr. 
676/2002/EG sowie die technische Kompetenz der Euro
päischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Tele
kommunikation (im Folgenden „CEPT“) berücksichtigen, 
so dass vom Europäischen Parlament und vom Rat gebil
ligte Unionsstrategien, die von Funkfrequenzen abhängen, 
mittels technischer Durchführungsmaßnahmen umgesetzt 
werden können; solche Maßnahmen können erforderli
chenfalls jederzeit beschlossen werden, um bereits beste
hende Unionsstrategien umzusetzen. 

(12) Ein leichter Zugang zum Frequenzspektrum erfordert 
möglicherweise innovative Genehmigungsarten wie bei
spielsweise kollektive Frequenznutzung oder gemeinsame 
Infrastrukturnutzung, deren Umsetzung in der Union 
durch die Ermittlung bewährter Verfahren und die För
derung der Informationsweitergabe sowie durch die Fest
legung bestimmter gemeinsamer oder ähnlicher Voraus
setzungen für die Frequenznutzung erleichtert werden 
könnte. Allgemeingenehmigungen stellen das Genehmi
gungssystem mit dem geringsten Aufwand dar und sind 
besonders dann interessant, wenn keine Gefahr besteht, 
dass funktechnische Störungen die Entwicklung anderer 
Dienste behindern. 

(13) Sogenannte „kognitive Technologien“, die zwar technisch 
noch nicht ausgereift sind, sollten dennoch bereits jetzt 
weiter erforscht werden, unter anderem auch durch die 
Förderung der gemeinsamen Nutzung auf der Grundlage 
der Geolokalisierung. 

(14) Der Frequenzhandel könnte in Verbindung mit flexiblen 
Nutzungsbedingungen dem Wirtschaftswachstum sehr 
zugute kommen. Daher sollten Frequenzbänder, für die 
im Unionsrecht bereits eine flexible Nutzung vorgesehen 
ist, entsprechend der Richtlinie 2002/21/EG unverzüglich 
für den Frequenzhandel zugelassen werden. Die gemein
same Anwendung bewährter Verfahren in Bezug auf 
Genehmigungsbedingungen und -verfahren für diese Fre
quenzbänder und gemeinsame Maßnahmen zur Vermei
dung der Anhäufung von Frequenznutzungsrechten — 
wodurch es zu einer beherrschenden Stellung und zu
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einer unzulässigen Nichtnutzung erworbener Frequenz
nutzungsrechte kommen kann — würden die koor
dinierte Einführung dieser Maßnahmen in allen Mitglied
staaten sowie den Erwerb von Frequenznutzungsrechten 
in der gesamten Union erleichtern. Die kollektive (oder 
gemeinsame) Frequenznutzung — d. h. der Umstand, 
dass eine unbestimmte Zahl voneinander unabhängiger 
Nutzer und/oder Geräte unter genau festgelegten Bedin
gungen zur gleichen Zeit im gleichen geografischen Ge
biet im gleichen Frequenzband auf das Funkfrequenz
spektrum zugreifen — sollte möglichst gefördert werden, 
wobei dies bezüglich der elektronischen Kommunikati
onsnetze und -dienste unbeschadet der Richtlinie 
2002/20/EG erfolgen sollte. 

(15) Wie in der Digitalen Agenda bereits hervorgehoben, sind 
drahtlose Breitbandnetze ein wichtiges Mittel zur Verbes
serung des Wettbewerbs, der Wahlmöglichkeiten der Ver
braucher und des Netzzugangs in ländlichen Gebieten, in 
denen der Aufbau leitungsgebundener Breitbandnetze 
schwierig oder unwirtschaftlich ist. Die Frequenzverwal
tung kann jedoch den Wettbewerb beeinträchtigen, in
dem sie Rolle und Einfluss der Marktbeteiligten verändert, 
z. B. wenn bisherige Nutzer ungerechtfertigte Wett
bewerbsvorteile erhalten. Die Einschränkung des Fre
quenzzugangs kann insbesondere dann, wenn geeignete 
Frequenzen knapper werden, Marktzutrittshemmnisse für 
neue Dienste und Anwendungen schaffen und Innovation 
und Wettbewerb behindern. Der Erwerb neuer Frequenz
nutzungsrechte, auch in Form einer Übertragung oder 
Vermietung von Frequenzen oder anderer Transaktionen 
zwischen Nutzern, sowie die Einführung neuer flexibler 
Kriterien für die Frequenznutzung können sich auf die 
bestehende Wettbewerbssituation auswirken. Daher soll
ten die Mitgliedstaaten eine geeignete Ex-ante- oder Ex- 
post-Regulierung vorsehen (z. B. Maßnahmen zur Ände
rung bestehender Rechte, zur Untersagung des Erwerbs 
von Frequenznutzungsrechten in bestimmten Fällen, zur 
Auferlegung von Bedingungen für die Frequenzhortung 
und die effiziente Nutzung (wie in der Richtlinie 
2002/21/EG genannt), zur Begrenzung der Anzahl der 
Frequenzen je Unternehmen oder zur Vermeidung einer 
übermäßigen Anhäufung von Frequenznutzungsrechten), 
um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, wie es den 
Grundsätzen der Richtlinie 2002/20/EG und der Richt
linie 87/372/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 über die 
Frequenzbänder, die für die koordinierte Einführung eines 
europaweiten öffentlichen zellularen digitalen terrestri
schen Mobilfunkdienstes in der Gemeinschaft bereit
zustellen sind ( 1 ) (im Folgenden „GSM-Richtlinie“), ent
spricht. 

(16) Eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Frequenznutzung 
in Verbindung mit einer Analyse technologischer Trends, 
des künftigen Bedarfs und der Frequenznachfrage — ins
besondere im Spektrum zwischen 400 MHz und 6 GHz 
— dürfte es gestatten, die Frequenzbänder, in denen Ef
fizienzsteigerungen erzielt werden könnten, und die Mög
lichkeiten einer gemeinsamen Frequenznutzung zuguns
ten sowohl der Privatwirtschaft als auch des öffentlichen 
Sektors zu bestimmen. Bei der Wahl der Methode für die 
Einrichtung und Unterhaltung der Bestandsaufnahme der 
derzeitigen Frequenznutzung sollte der Aufwand für die 
Verwaltungsstellen gebührend berücksichtigt und eine 
Minimierung dieses Verwaltungsaufwands angestrebt wer

den. Daher sollten die von den Mitgliedstaaten gemäß der 
Entscheidung 2007/344/EG der Kommission vom 16. Mai 
2007 über die einheitliche Bereitstellung von Informatio
nen über die Frequenznutzung in der Gemeinschaft ( 2 ) 
bereitgestellten Informationen bei der Ausarbeitung der 
Methode für die Bestandsaufnahme der derzeitigen Fre
quenznutzung in vollem Umfang berücksichtigt werden. 

(17) Harmonisierte Normen im Rahmen der Richtlinie 
1999/5/EG sind grundlegend für eine effiziente Frequenz
nutzung und sollten den rechtlich festgelegten Bedingun
gen für eine gemeinsame Nutzung Rechnung tragen. Mit 
Hilfe von europäischen Normen für nicht funkgestützte 
elektrische und elektronische Geräte und Netze sollten 
sich ferner Störungen der Frequenznutzung vermeiden 
lassen. Die kumulative Wirkung der zunehmenden 
Menge und Verbreitungsdichte von drahtlosen Geräten 
und Anwendungen stellt im Zusammenspiel mit der viel
fältigen Frequenznutzung eine Herausforderung für die 
bisherigen Herangehensweisen an das Interferenzmanage
ment dar. Diese sind daher, ebenso wie die Merkmale der 
Empfangsgeräte und fortgeschrittenere Mechanismen zur 
Vermeidung funktechnischer Störungen, zu untersuchen 
bzw. zu überprüfen. 

(18) Den Mitgliedstaaten sollte gegebenenfalls gestattet wer
den, Ausgleichsmaßnahmen für die Umstellungskosten 
einzuführen. 

(19) Im Einklang mit den Zielen der Digitalen Agenda für 
Europa könnten drahtlose Breitbanddienste einen bedeu
tenden Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung und zum 
Wachstum leisten, wenn Frequenzen in ausreichendem 
Umfang zur Verfügung gestellt würden, Frequenznut
zungsrechte rasch gewährt würden und der Frequenzhan
del sich an die Marktentwicklung anpassen könnte. Ge
mäß der Digitalen Agenda für Europa sollen alle Unions
bürger bis 2020 Breitbandzugang mit einer Übertra
gungsgeschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s erhalten. 
Daher sollten Frequenzen, die bereits von bestehenden 
Entscheidungen der Kommission erfasst sind, unter den 
in diesen Entscheidungen genannten Bedingungen bereit
gestellt werden. Vorbehaltlich der Marktnachfrage sollte 
die Zulassung für terrestrische Verbindungen nach Richt
linie 2002/20/EG bis 31. Dezember 2012 durchgeführt 
werden, um den einfachen Zugang zu drahtlosen Breit
bandverbindungen für alle Bürger sicherzustellen, ins
besondere innerhalb der in den Entscheidungen 
2008/411/EG ( 3 ), 2008/477/EG ( 4 ), und 2009/766/EG ( 5 ) 
der Kommission genannten Frequenzbänder. Als Ergän
zung der terrestrischen Breitbanddienste und zur Versor
gung der entlegensten Gebiete der Union könnte ein 
satellitengestützter Breitbandzugang eine rasche und 
praktikable Lösung darstellen.
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(20) Es sollten gegebenenfalls flexiblere Regelungen für die 
Nutzung der Frequenzen eingeführt werden, damit Inno
vationen begünstigt und schnelle Breitbandverbindungen 
gefördert werden, mit denen die Unternehmen ihre Kos
ten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern kön
nen und mit denen die Entwicklung neuer interaktiver 
Online-Dienste, beispielsweise auf den Gebieten Bildung, 
Gesundheit und Daseinvorsorge möglich wird. 

(21) Der Zugang von fast 500 Millionen Menschen in Europa 
zu Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen würde 
zur Weiterentwicklung des Binnenmarkts beitragen, 
denn hierdurch würde eine weltweit einmalige kritische 
Masse an Nutzern erreicht, in allen Regionen würden sich 
neue Chancen erschließen, jedem Nutzer würde ein 
Mehrwert geboten und die Union würde in die Lage ver
setzt, einer der weltweit führenden wissensgestützten 
Wirtschaftsräume zu sein. Ein schneller Aufbau von 
Breitbandverbindungen ist daher von wesentlicher Bedeu
tung, was die Steigerung der Produktivität in der Union 
und die Entstehung neuer Kleinunternehmen anbelangt, 
die in verschiedenen Bereichen, z. B. in der Gesundheits
fürsorge, im verarbeitenden Gewerbe oder in den Dienst
leistungsbranchen, eine Spitzenposition einnehmen kön
nen. 

(22) Die Internationale Fernmeldeunion („ITU“) hat 2006 ge
schätzt, dass die kommerzielle Mobilfunkbranche im Jahr 
2020 in jeder einzelnen ITU-Region, darunter Europa, für 
die Entwicklung von IMT-2000-Systemen (International 
Mobile Telecommunications-2000) und IMT-Advanced- 
Systemen, d. h. Mobilfunksystemen der dritten und vier
ten Generation (3G bzw. 4G), zukünftig zwischen 
1 280 MHz und 1 720 MHz an Frequenzen benötigt wer
den. Der niedrigere Wert (1 280 MHz) liegt über den 
Anforderungen für einige Länder. Ferner gibt es einige 
Länder, in denen ein höherer Wert als der höhere der 
beiden genannten Werte (1 720 MHz) verlangt wird. 
Beide Werte beziehen auch die Frequenzen ein, die be
reits für IMT-Vorläufersysteme, IMT-2000-Systeme und 
ihre Weiterentwicklungen verwendet werden oder dafür 
verwendet werden sollen. Würden keine benötigten Fre
quenzen freigegeben, und dies vorzugsweise weltweit ein
heitlich, würden die Entwicklung neuer Dienste und das 
Wirtschaftswachstum durch Kapazitätsbeschränkungen in 
den Mobilfunknetzen gebremst. 

(23) Das 800-MHz-Band (790-862 MHz) ist zur Versorgung 
großer Gebiete mit drahtlosen Breitbanddiensten bestens 
geeignet. Auf der Grundlage der Harmonisierung der 
technischen Bedingungen im Rahmen des Beschlusses 
2010/267/EU und der Empfehlung der Kommission 
vom 28. Oktober 2009 zur leichteren Freisetzung der 
digitalen Dividende in der Europäischen Union ( 1 ), in 
der die Einstellung der analogen Übertragung bis zum 
1. Januar 2012 gefordert wird, sowie angesichts der ra
schen Entwicklung der Regulierung in den Mitgliedstaa
ten sollte dieses Frequenzband im Prinzip ab 2013 für 
die elektronischen Kommunikationsdienste in der Union 
bereitgestellt werden. Längerfristig könnte unter Berück
sichtigung der Ergebnisse einer Analyse der technologi
schen Trends, des künftigen Bedarfs und der Frequenz
nachfrage die Bereitstellung zusätzlicher Frequenzen in 
Betracht gezogen werden. Angesichts der Eignung des 
800-MHz-Bandes für die Übertragung über weite Stre

cken sollten Frequenznutzungsrechte gegebenenfalls an 
Versorgungsverpflichtungen geknüpft werden. 

(24) Größere Breitbandmöglichkeiten für die drahtlose Über
tragung sind von entscheidender Bedeutung, damit der 
Kultursektor neue Vertriebswege nutzen kann und einer 
erfolgreichen künftigen Entwicklung dieses Sektors der 
Weg bereitet wird. 

(25) Drahtlose Zugangssysteme, darunter lokale Funknetze, 
breiten sich möglicherweise über ihre gegenwärtigen Zu
weisungen hinaus ohne Genehmigung aus. Im Zusam
menhang mit der Bestandsaufnahme der bestehenden 
Nutzung von Funkfrequenzen und des neu entstehenden 
Frequenzbedarfs und in Abhängigkeit von der Nutzung 
von Funkfrequenzen für andere Anwendungszwecke 
sollte untersucht werden, ob die Zuweisung lizenzfreier 
Frequenzen für drahtlose Zugangssysteme, darunter lo
kale Funknetze, im 2,4-GHz- und 5-GHz-Bereich aus
geweitet werden muss und kann. 

(26) Während der Rundfunk ein bedeutender Weg der Ver
breitung von Inhalten bleiben wird, da er nach wie vor 
das wirtschaftlichste Massenmedium ist, eröffnen draht
gebundene oder drahtlose Breitbanddienste und andere 
neue Dienste dem Kulturbereich neue Möglichkeiten, 
die Vertriebswege zu diversifizieren, Abrufdienste an
zubieten und am wirtschaftlichen Potenzial des deutli
chen Wachstums des Datenverkehrs teilzuhaben. 

(27) Zur Konzentration auf die Prioritäten des Mehrjahrespro
gramms sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission 
im Hinblick auf die Förderung und Verwirklichung des 
Ziels, der Union eine führende Stellung auf dem Gebiet 
der Breitbanddienste für drahtlose elektronische Kom
munikation zu verschaffen, zusammenarbeiten, indem 
sie in kosteneffizienten Frequenzbändern Frequenzen frei
geben, damit diese Dienste flächendeckend verfügbar sein 
können. 

(28) Da für den Ausbau der Breitbandkommunikation in der 
Union sowie für die Vermeidung von Marktfragmentie
rung und Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mit
gliedstaaten eine gemeinsame Vorgehensweise und Ska
leneffekte entscheidend sind, sollten im Rahmen einer 
Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten und mit der 
Kommission bestimmte bewährte Verfahren in Bezug auf 
Genehmigungsbedingungen und -verfahren ermittelt wer
den. Solche Bedingungen und Verfahren könnten Folgen
des umfassen: Versorgungsverpflichtungen, Frequenz
blockgröße, Zeitpunkt der Gewährung der Rechte, Zu
gang zu Betreibern virtueller Mobilfunknetze und Gel
tungsdauer der Frequenznutzungsrechte. Angesichts der 
großen Bedeutung des Frequenzhandels für eine effizien
tere Frequenznutzung und den Ausbau des Binnenmarkts 
für drahtlose Ausrüstungen und Dienste sollten diese Be
dingungen und Verfahren für Frequenzbänder gelten, die 
für die drahtlose Kommunikation zugewiesen sind und 
bei denen die Nutzungsrechte übertragen oder vermietet 
werden können. 

(29) Weitere Frequenzen könnten in anderen Sektoren wie 
Verkehr (Sicherheit, Informations- und Leitsysteme), For
schung und Entwicklung (im Folgenden „FuE“), elektro
nische Gesundheitsdienste und digitale Integration (e-In
clusion) sowie gegebenenfalls im Bereich Bevölkerungs
schutz und Katastrophenhilfe aufgrund der damit verbun
denen verstärkten Übertragung von Bildmaterial und
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Daten im Interesse der schnellen und effizienteren Leis
tungserbringung erforderlich sein. Die Optimierung der 
Synergien zwischen Frequenzpolitik, FuE und Unter
suchungen zur funktechnischen Kompatibilität verschie
dener Frequenznutzer dürften der Innovation dienen. Fer
ner erfordern die Forschungsergebnisse des Siebten Rah
menprogramms für Forschung, technologische Entwick
lung und Demonstration (2007 bis 2013), den Frequenz
bedarf von Projekten zu untersuchen, die — insbeson
dere für KMU — möglicherweise ein großes wirtschaftli
ches Potenzial oder Investitionspotenzial aufweisen, wie 
in den Bereichen kognitive Funktechnik oder elektro
nische Gesundheitsdienste. Ein angemessener Schutz vor 
funktechnischen Störungen sollte auch im Interesse der 
FuE und anderer wissenschaftlicher Tätigkeiten gewähr
leistet werden. 

(30) In der Strategie „Europa 2020“ werden Umweltziele für 
eine nachhaltige, energiesparende und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft festgelegt; so soll beispielsweise die Energieef
fizienz bis 2020 um 20 % gesteigert werden. Wie in der 
Digitalen Agenda für Europa hervorgehoben, spielt der 
Sektor der Informations- und Kommunikationstechnolo
gien hier eine zentrale Rolle. Es werden u. a. folgende 
Maßnahmen vorgeschlagen: die Beschleunigung der uni
onsweiten Einführung intelligenter Energiemanagement
systeme (intelligente Stromnetze und Messsysteme), die 
Kommunikationsfunktionen zur Verringerung des Ener
gieverbrauchs nutzen und die Entwicklung intelligenter 
Verkehrssysteme und eines intelligenten Verkehrsmanage
ments zur Eindämmung der CO 2 -Emissionen im Ver
kehrssektor. Eine effiziente Nutzung der Funkfrequenz
technik könnte ferner der Verringerung des Energiever
brauchs von Funkanlagen dienen und die Umweltfolgen 
in ländlichen und entlegenen Gebieten eindämmen. 

(31) Der Schutz der Bevölkerung vor den gesundheitlichen 
Auswirkungen elektromagnetischer Felder ist für deren 
Wohlbefinden unerlässlich und sollte im Rahmen eines 
kohärenten Konzepts für Frequenznutzungsgenehmigun
gen in der Union umfassend berücksichtigt werden. Für 
die Frequenznutzung gilt die Empfehlung 1999/519/EG 
des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposi
tion der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Fel
dern (0 Hz-300 GHz) ( 1 ); es ist jedoch unbedingt eine 
fortlaufende Überwachung der durch ionisierende und 
nicht ionisierende Strahlung bedingten Folgen der Fre
quenznutzung für die Gesundheit sicherzustellen, ein
schließlich der konkreten kumulativen Auswirkungen 
der Nutzung von Frequenzen in unterschiedlichen Fre
quenzbereichen und mit immer zahlreicheren Gerätear
ten. 

(32) Grundlegende Ziele von allgemeinem Interesse wie der 
Schutz des menschlichen Lebens erfordern koordinierte 
technische Lösungen für die Zusammenarbeit der Sicher
heits- und Rettungsdienste der Mitgliedstaaten. Es sollten 
auf einheitliche Weise ausreichende Frequenzen für den 
Ausbau und den freien Verkehr von Sicherheitsdiensten 
und -ausrüstungen sowie für die Entwicklung innovativer 
europaweiter oder interoperabler Sicherheits- und Ret
tungskonzepte bereitgestellt werden. In Studien hat sich 
für die nächsten fünf bis zehn Jahre in der gesamten 
Union ein zusätzlicher Bedarf an harmonisiertem Fre
quenzspektrum unterhalb von 1 GHz für Mobilfunk- 

Breitbanddienste im Bereich des Bevölkerungsschutzes 
und der Katastrophenhilfe gezeigt. 

(33) Die Frequenzregulierung hat aufgrund der Ausbreitungs
eigenschaften, des internationalen Charakters der von 
funkgestützten Diensten abhängigen Märkte und der Not
wendigkeit, funktechnische Störungen zwischen den Län
dern zu vermeiden, eine starke grenzüberschreitende 
bzw. internationale Dimension. 

(34) Nach der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen der 
Union von wesentlicher Bedeutung, wenn der Gegen
stand einer internationalen Übereinkunft zum Teil in 
die Zuständigkeit der Organe der Union und zum Teil 
in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Nach stän
diger Rechtsprechung ergibt sich diese Verpflichtung zur 
Zusammenarbeit aus dem Grundsatz einer geschlossenen 
völkerrechtlichen Vertretung der Union und ihrer Mit
gliedstaaten. 

(35) Die Mitgliedstaaten benötigen möglicherweise auch Un
terstützung im Bereich der Frequenzkoordinierung in 
zweiseitigen Verhandlungen mit Nachbarländern der Uni
on, einschließlich Bewerberländern und Beitrittsländern, 
um ihren Verpflichtungen aus dem Unionsrecht im Be
reich der Frequenzkoordinierung nachzukommen. Dies 
dürfte auch über die Grenzen der Union hinaus zur Ver
meidung funktechnischer Störungen beitragen, die Fre
quenznutzung effizienter gestalten und die Konvergenz 
der Frequenznutzung erhöhen. 

(36) Damit die Ziele dieses Beschlusses erreicht werden kön
nen, muss — auch in Fragen, die zwei oder mehr Mit
gliedstaaten direkt betreffen — der derzeitige institutio
nelle Rahmen für die Koordinierung der Frequenzpolitik 
und -verwaltung auf der Ebene der Union verstärkt wer
den, wobei gleichzeitig die Zuständigkeiten und die tech
nische Sachkenntnis der nationalen Behörden umfassend 
zu berücksichtigen sind. Zusammenarbeit und Koordinie
rung sind auch zwischen Normenorganisationen, For
schungseinrichtungen und der CEPT von grundlegender 
Bedeutung. 

(37) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung die
ses Beschlusses zu gewährleisten, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Be
fugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemei
nen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitglied
staaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren ( 2 ), ausgeübt werden. 

(38) Da das Ziel dieses Beschlusses, nämlich die Festlegung 
eines mehrjährigen Programms für die Funkfrequenzpoli
tik, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk
licht werden kann und daher wegen des Umfangs der 
vorgesehenen Maßnahmen besser auf Unionsebene zu 
verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem 
in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entspre
chend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit geht dieser Beschluss nicht über 
das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.
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(39) Die Kommission sollte das Europäische Parlament und 
den Rat über die im Rahmen dieses Beschlusses erzielten 
Ergebnisse sowie über ihre Pläne für künftige Maßnah
men unterrichten. 

(40) Bei der Erstellung ihres Vorschlags hat die Kommission 
die Stellungnahme der durch den Beschluss 2002/622/EG 
der Kommission ( 1 ) eingerichteten Gruppe für Frequenz
politik weitestgehend berücksichtigt — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ziel und Geltungsbereich 

(1) Zweck dieses Beschlusses ist die Festlegung eines Mehr
jahresprogramms für die Funkfrequenzpolitik zur strategischen 
Planung und Harmonisierung der Frequenznutzung im Hinblick 
auf das Funktionieren des Binnenmarkts in den Bereichen der 
Unionspolitik, in denen die Nutzung des Funkfrequenzspek
trums eine Rolle spielt, wie beispielsweise elektronische Kom
munikation, Forschung, technologische Entwicklung sowie 
Raumfahrt, Verkehr, Energie und audiovisuelle Politiken. 

Dieser Beschluss lässt die Bereitstellung ausreichender Frequen
zen für andere Politikbereiche der Union, wie beispielsweise 
Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe sowie die Gemein
same Sicherheits- und Verteidigungspolitik, unberührt. 

(2) Dieser Beschluss lässt das geltende Unionsrecht, insbeson
dere die Richtlinien 1999/5/EG, 2002/20/EG und 2002/21/EG 
und, vorbehaltlich des Artikels 6 dieses Beschlusses, die Ent
scheidung Nr. 676/2002/EG ebenso unberührt wie die auf na
tionaler Ebene im Einklang mit dem Unionsrecht erlassenen 
Maßnahmen. 

(3) Von diesem Beschluss unberührt bleiben auf nationaler 
Ebene im Einklang mit dem Unionsrecht erlassene Maßnahmen, 
die Zielen von allgemeinem Interesse dienen, insbesondere die
jenigen, die sich auf die Regulierung von Inhalten und die au
diovisuelle Politik beziehen. 

Dieser Beschluss berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, ihr 
Frequenzspektrum für die Zwecke der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit sowie der Verteidigung zu verwalten und zu 
nutzen. Betreffen dieser Beschluss — oder auf dessen Grundlage 
angenommene Maßnahmen in den in Artikel 6 genannten Fre
quenzbändern — ein Frequenzspektrum, das von einem Mit
gliedstaat ausschließlich und unmittelbar für die Zwecke der 
öffentlichen Sicherheit und Verteidigung genutzt wird, so 
kann der betreffende Mitgliedstaat dieses Frequenzband weiter
hin in dem erforderlichen Maß für die Zwecke der öffentlichen 
Sicherheit und der Verteidigung nutzen, bis die in dem Fre
quenzband zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses 
bzw. einer auf dessen Grundlage angenommenen Maßnahme 
bestehenden Systeme außer Betrieb genommen werden. Der 
Mitgliedstaat setzt die Kommission ordnungsgemäß von seiner 
Entscheidung in Kenntnis. 

Artikel 2 

Allgemeine Regulierungsgrundsätze 

(1) Die Mitgliedstaaten arbeiten untereinander und mit der 
Kommission in transparenter Weise zusammen, um die einheit
liche Anwendung folgender allgemeiner Regulierungsgrundsätze 
in der gesamten Union sicherzustellen: 

a) Anwendung des am besten geeigneten und mit dem gerings
tmöglichen Aufwand verbundenen Genehmigungssystems, 
so dass die Frequenznutzung mit der größtmöglichen Flexi
bilität und Effizienz erfolgt; dieses Genehmigungssystem 
muss auf objektive, transparente, nichtdiskriminierende und 
verhältnismäßige Kriterien gestützt sein; 

b) Beitrag zur Entfaltung des Binnenmarkts durch die Förderung 
der Entwicklung künftiger unionsweiter digitaler Dienste und 
durch die Begünstigung eines wirksamen Wettbewerbs; 

c) Förderung von Wettbewerb und Innovation unter Berück
sichtigung der Notwendigkeit, funktechnische Störungen zu 
verhindern und die technische Qualität der Dienste zu ge
währleisten, um die Verfügbarkeit von Breitbanddiensten zu 
verbessern und dem gestiegenen Aufkommen an drahtlosem 
Datenverkehr effektiv gerecht zu werden; 

d) Festlegung der technischen Voraussetzungen für die Fre
quenznutzung unter vollständiger Einhaltung des einschlägi
gen Unionsrechts, auch hinsichtlich der Begrenzung der Ex
position der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen 
Feldern; 

e) soweit möglich, Förderung der Technologie- und Dienstneu
tralität in Bezug auf die Frequenznutzungsrechte. 

(2) Für den Bereich der elektronischen Kommunikation gel
ten über die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten 
allgemeinen Regulierungsgrundsätze hinaus folgende spezifische 
Grundsätze gemäß den Artikeln 8a, 9, 9a und 9b der Richtlinie 
2002/21/EG und gemäß der Entscheidung Nr. 676/2002/EG: 

a) Technologie- und Dienstneutralität in Bezug auf die Fre
quenznutzungsrechte für elektronische Kommunikations
netze und -dienste sowie Übertragung oder Vermietung in
dividueller Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen; 

b) Förderung der Harmonisierung der Nutzung der Funkfre
quenzen in der Union, damit deren effektive und effiziente 
Nutzung gewährleistet wird; 

c) Ermöglichung eines umfangreicheren drahtlosen Datenver
kehrs und umfangreicherer Breitbanddienste, insbesondere 
durch größere Flexibilität und Innovationsförderung, unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit, funktechnische Störun
gen zu verhindern und die technische Qualität der Dienste 
zu gewährleisten. 

Artikel 3 

Politische Ziele 

Um die Prioritäten dieses Beschlusses vorrangig zu verfolgen, 
arbeiten die Mitgliedstaaten und die Kommission im Hinblick 
auf die Unterstützung und Erreichung folgender politischer Ziele 
zusammen: 

a) Förderung einer effizienten Frequenzverwaltung und -nut
zung, um dem wachsenden Frequenznutzungsbedarf opti
mal gerecht zu werden, wobei der große gesellschaftliche, 
kulturelle und wirtschaftliche Stellenwert von Funkfrequen
zen berücksichtigt wird;
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b) Bemühung um die rechtzeitige Zuteilung eines ausreichen
den und geeigneten Frequenzspektrums zur Unterstützung 
der politischen Ziele der Union, um der steigenden Nach
frage nach drahtlosem Datenverkehr bestmöglich gerecht zu 
werden und auf diese Weise die Entwicklung kommerzieller 
und öffentlicher Dienste zu ermöglichen, wobei wichtigen 
Zielen von allgemeinem Interesse wie der kulturellen Vielfalt 
und der Vielfalt der Medien Rechnung getragen wird; zu 
diesem Zweck sollte alles daran gesetzt werden, auf der 
Grundlage der in Artikel 9 vorgesehenen Bestandsaufnahme 
bis 2015 mindestens 1 200 MHz an geeigneten Frequenzen 
zu ermitteln. Dieser Wert beinhaltet die derzeit bereits ge
nutzten Frequenzen; 

c) Überwindung der digitalen Kluft und Beitrag zu den Zielen 
der Digitalen Agenda für Europa, damit bis 2020 alle Uni
onsbürger einen Breitbandzugang mit einer Übertragungs
geschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s nutzen können 
und die Union über die höchstmögliche Breitbandgeschwin
digkeit und die größtmögliche Kapazität verfügen kann; 

d) Übernahme einer Spitzenposition im Bereich der drahtlosen 
elektronischen Breitbandkommunikationsdienste durch die 
Union, indem Frequenzen in kosteneffizienten Bändern in 
ausreichendem Umfang freigegeben werden, um die breite 
Verfügbarkeit dieser Dienste sicherzustellen; 

e) Eröffnung von Chancen für den kommerziellen und den 
öffentlichen Sektor durch größere Breitbandkapazitäten im 
Mobilfunk; 

f) Förderung von Innovation und Investitionen durch eine 
größere Flexibilität bei der Frequenznutzung, durch die uni
onsweite konsequente Anwendung der Grundsätze der 
Technologie- und Dienstneutralität zwischen den einführ
baren technischen Lösungen und durch die angemessene 
Berechenbarkeit von Regulierungsmaßnahmen, die u. a. 
durch den Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation 
gegeben ist, durch die Freigabe harmonisierter Frequenzen 
für neue fortschrittliche Technologien und durch die Mög
lichkeit des Handels mit Frequenznutzungsrechten, wodurch 
Chancen für den Aufbau künftiger unionsweiter digitaler 
Dienste eröffnet werden; 

g) Förderung eines leichten Zugangs zum Funkfrequenzspek
trum durch Nutzung der Vorteile von Allgemeingenehmi
gungen für die elektronische Kommunikation gemäß Arti
kel 5 der Richtlinie 2002/20/EG; 

h) Förderung der gemeinsamen Nutzung passiver Infrastruktu
ren, sofern diese Maßnahmen, wie in Artikel 12 der Richt
linie 2002/21/EG vorgesehen, verhältnismäßig und diskrimi
nierungsfrei sind; 

i) Aufrechterhaltung und Entwicklung eines wirksamen Wett
bewerbs, insbesondere im Bereich der elektronischen Kom
munikationsdienste, indem angestrebt wird, eine übermäßi
ge, den Wettbewerb erheblich beeinträchtigende Anhäufung 
von Frequenznutzungsrechten durch bestimmte Unterneh
men mit Hilfe von Ex-ante-Maßnahmen zu vermeiden 
oder nachträglich zu beseitigen; 

j) Verringerung der Fragmentierung und vollständige Aus
schöpfung des Potenzials des Binnenmarkts zur Förderung 
des Wirtschaftswachstums und der Nutzung von Größen
vorteilen auf Ebene der Union durch verstärkte Koordinie
rung und Harmonisierung der technischen Voraussetzungen 

für die Nutzung und Verfügbarkeit von Frequenzen, soweit 
dies angezeigt ist; 

k) Vermeidung funktechnischer und anderer Störungen, die 
von Funkgeräten oder anderen Geräten verursacht werden, 
unter anderem durch Erleichterung der Entwicklung von 
Normen, die zu einer effizienten Frequenznutzung beitra
gen, und durch Verbesserung der Störfestigkeit von Emp
fangsgeräten, wobei die kumulative Wirkung der zunehmen
den Menge und Verbreitungsdichte von Funkgeräten und 
-anwendungen besonders zu berücksichtigen ist; 

l) Förderung des Zugangs der Verbraucher zu neuen Produk
ten und neuen Technologien, um so die Unterstützung der 
Verbraucher für die Umstellung auf Digitaltechnik und die 
effiziente Nutzung der digitalen Dividende sicherzustellen; 

m) Verringerung der CO 2 -Emissionen in der Union durch Stei
gerung der technischen und energetischen Effizienz drahtlo
ser Kommunikationsnetze und -ausrüstungen. 

Artikel 4 

Verbesserung der Effizienz und Flexibilität 

(1) Die Mitgliedstaaten fördern in Zusammenarbeit mit der 
Kommission gegebenenfalls die kollektive Frequenznutzung und 
die gemeinsame Frequenznutzung. 

Die Mitgliedstaaten fördern ferner die Weiterentwicklung beste
hender und Entwicklung neuer Technologien wie beispielsweise 
der kognitiven Funktechnik, einschließlich Technologien zur 
Nutzung von „Freiräumen“ („white spaces“). 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten zusam
men, um die Flexibilität bei der Frequenznutzung zu erhöhen, 
um Innovation und Investitionen zu fördern, und zwar durch 
die Möglichkeit des Einsatzes neuer Technologien und durch die 
Übertragung und Vermietung von Frequenznutzungsrechten. 

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten im Hin
blick auf die Förderung der Entwicklung und Harmonisierung 
von Normen für Funkgeräte und Telekommunikationsendgeräte 
sowie für elektrische und elektronische Geräte und Netze zu
sammen, erforderlichenfalls auf der Grundlage von Normungs
aufträgen der Kommission an die einschlägigen Normenorgani
sationen. Besondere Aufmerksamkeit ist auch auf Normen für 
Geräte für Menschen mit Behinderungen zu richten. 

(4) Die Mitgliedstaaten fördern FuE-Tätigkeiten im Bereich 
neuer Technologien, beispielsweise kognitiver Technologien 
und Datenbanken zur Geolokalisierung. 

(5) Die Mitgliedstaaten schaffen gegebenenfalls Auswahlkrite
rien und -verfahren für die Gewährung von Frequenznutzungs
rechten, durch die der Wettbewerb, Investitionen und eine effi
ziente Nutzung von Frequenzen als öffentliches Gut sowie die 
Koexistenz von bestehenden und neuen Diensten und Geräten 
gefördert werden. Die Mitgliedstaaten fördern die fortlaufend 
effiziente Nutzung von Funkfrequenzen für Netze, Geräte und 
Anwendungen. 

(6) Wann immer dies notwendig ist, um eine effektive Nut
zung von Frequenznutzungsrechten sicherzustellen und Fre
quenzhortung zu vermeiden, können die Mitgliedstaaten geeig
nete Maßnahmen, wie Geldstrafen, Anreizprovisionen oder 
Rechteentzug, in Erwägung ziehen. Solche Maßnahmen müssen 
in transparenter, nichtdiskriminierender und verhältnismäßiger 
Weise erlassen und angewendet werden.
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(7) Im Bereich der elektronischen Kommunikationsdienste 
erlassen die Mitgliedstaaten bis 1. Januar 2013 für die Entwick
lung von Breitbanddiensten geeignete Zuweisungs- und Geneh
migungsmaßnahmen gemäß der Richtlinie 2002/20/EG mit 
dem Ziel, die größtmögliche Kapazität und die höchstmöglichen 
Breitbandgeschwindigkeiten zu erzielen. 

(8) Zur Vermeidung einer möglichen Fragmentierung des 
Binnenmarkts aufgrund unterschiedlicher Auswahlkriterien und 
-verfahren für harmonisierte Frequenzen, die für elektronische 
Kommunikationsdienste zugewiesen wurden und die gemäß Ar
tikel 9b der Richtlinie 2002/21/EG zum Frequenzhandel in allen 
Mitgliedstaaten zugelassen sind, erleichtert die Kommission in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
des Subsidiaritätsprinzips die Ermittlung und den Austausch 
bewährter Vorgehensweisen in Bezug auf Genehmigungsbedin
gungen und -verfahren und fördert den Informationsaustausch 
für solche Frequenzen zur Steigerung der Einheitlichkeit in der 
gesamten Union, und zwar im Einklang mit dem Grundsatz der 
Technologie- und Dienstneutralität. 

Artikel 5 

Wettbewerb 

(1) Die Mitgliedstaaten fördern einen wirksamen Wettbewerb 
und vermeiden Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt für 
elektronische Kommunikationsdienste im Einklang mit den 
Richtlinien 2002/20/EG und 2002/21/EG. 

Sie berücksichtigen ferner Wettbewerbsaspekte, wenn sie den 
Nutzern privater elektronischer Kommunikationsnetze Fre
quenznutzungsrechte gewähren. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 und unbe
schadet der Anwendung der Wettbewerbsregeln und der von 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf ein Ziel von allgemeinem Inte
resse gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Richtlinie 2002/21/EG 
getroffenen Maßnahmen können die Mitgliedstaaten unter an
derem die folgenden Maßnahmen ergreifen: 

a) Begrenzung der Menge der Frequenzen, für die einem Un
ternehmen Nutzungsrechte gewährt werden, oder Verknüp
fung dieser Nutzungsrechte mit Bedingungen, z. B. die Ge
währung des Großkundenzugangs bzw. nationales oder re
gionales Roaming in bestimmten Frequenzbändern oder 
Gruppen von Frequenzbändern mit ähnlichen Merkmalen 
(z. B. in den Frequenzbändern unter 1 GHz, die elektro
nischen Kommunikationsdiensten zugewiesen sind). Solche 
zusätzlichen Bedingungen können nur von den zuständigen 
nationalen Behörden auferlegt werden; 

b) Reservierung eines bestimmten Bereichs eines Frequenzbands 
oder eine Gruppe von Frequenzbändern für neue Marktteil
nehmer, wenn dies angesichts der Lage auf dem nationalen 
Markt angebracht ist; 

c) Verweigerung der Gewährung neuer Nutzungsrechte oder 
der Genehmigung neuer Frequenznutzungsarten in bestimm
ten Bandbreiten oder Verknüpfung der Gewährung neuer 
Nutzungsrechte oder der Genehmigung neuer Nutzungsarten 
mit bestimmten Bedingungen, um Wettbewerbsverzerrungen 
durch Zuweisung, Übertragung oder Anhäufung von Fre
quenznutzungsrechten zu verhindern; 

d) Untersagung der oder Verknüpfung von Bedingungen mit 
der Übertragung von Frequenznutzungsrechten, die nicht 

auf nationaler Ebene oder auf Ebene der Union der Fusions
kontrolle unterliegt, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 
Wettbewerb durch die Übertragung in beträchtlicher Weise 
beeinträchtigt wird; 

e) Änderung bestehender Rechte im Einklang mit der Richtlinie 
2002/20/EG, wenn dies erforderlich ist, um Wettbewerbsver
zerrungen durch Übertragung oder Anhäufung von Fre
quenznutzungsrechten nachträglich zu beseitigen. 

(3) Wollen die Mitgliedstaaten eine der Maßnahmen nach 
Absatz 2 ergreifen, so haben sie die Verfahren für die Auferle
gung oder Änderung von Bedingungen für die Gewährung von 
Frequenznutzungsrechten gemäß der Richtlinie 2002/20/EG 
einzuhalten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei den Genehmi
gungs- und Auswahlverfahren für elektronische Kommunikati
onsdienste ein wirksamer Wettbewerb zum Nutzen der Bürger, 
Verbraucher und Unternehmen in der Union gefördert wird. 

Artikel 6 

Frequenzbedarf für die drahtlose Breitbandkommunikation 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen in Zusammenarbeit mit der 
Kommission alle erforderlichen Schritte, um sicherzustellen, 
dass innerhalb der Union ausreichend Frequenzen für Versor
gungs- und Kapazitätszwecke verfügbar sind, damit die Union 
in die Lage versetzt wird, über die weltweit höchsten Breitband
geschwindigkeiten zu verfügen, wodurch drahtlose Anwendun
gen und eine Führungsposition der Union im Bereich der neuen 
Dienste ermöglicht werden und so einen wirksamen Beitrag zu 
wirtschaftlichem Wachstum leisten, und damit das Ziel der Be
reitstellung des Breitbandzugangs für alle Bürger mit einer Über
tragungsgeschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s bis 2020 
erreicht wird. 

(2) Im Interesse einer größeren Verfügbarkeit von drahtlosen 
Breitbanddiensten zum Nutzen der Unionsbürger und der Ver
braucher in der Union machen die Mitgliedstaaten die durch die 
Entscheidungen 2008/411/EG (3,4-3,8 GHz), 2008/477/EG 
(2,5-2,69 GHz) und 2009/766/EG (900-1 800 MHz) abgedeck
ten Frequenzbänder zu den dort beschriebenen Bedingungen 
verfügbar. Die Mitgliedstaaten führen in Abhängigkeit von der 
Marktnachfrage das Genehmigungsverfahren bis zum 31. De
zember 2012 durch, und zwar unbeschadet der derzeitigen 
Bereitstellung von Diensten und zu Bedingungen, die den Ver
brauchern einen einfachen Zugang zu drahtlosen Breitband
diensten ermöglichen. 

(3) Die Mitgliedstaaten unterstützen die von den Anbietern 
durchgeführte laufende Nachrüstung ihrer digitalen Kommuni
kationsnetze mit den modernsten und effizientesten Technolo
gien, damit eigene Frequenzdividenden entstehen, im Einklang 
mit dem Grundsatz der Technologie- und Dienstneutralität. 

(4) Die Mitgliedstaaten führen bis zum 1. Januar 2013 das 
Genehmigungsverfahren durch, damit das 800-MHz-Band für 
elektronische Kommunikationsdienste genutzt werden kann. 
Die Kommission gewährt bis Ende 2015 für Mitgliedstaaten, 
in denen aufgrund außergewöhnlicher nationaler oder örtlicher 
Umstände oder von Problemen bei der grenzüberschreitenden 
Frequenzkoordinierung das Frequenzband nicht zur Verfügung 
steht, auf gebührend begründeten Antrag des betreffenden Mit
gliedstaats hin einzelne Ausnahmeregelungen.
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Wenn begründete Probleme eines Mitgliedstaats bei der grenz
überschreitenden Frequenzkoordinierung mit einem oder meh
reren Ländern — einschließlich der Bewerberländer und Bei
trittsländer — über den 31. Dezember 2015 hinaus andauern 
und der Verfügbarkeit des 800-MHz-Bandes entgegenstehen, 
gewährt die Kommission ausnahmsweise auf Jahresbasis Aus
nahmeregelungen, bis die betreffenden Probleme gelöst sind. 

Mitgliedstaaten, denen gemäß den Unterabsätzen 1 und 2 eine 
Ausnahmeregelung gewährt wurde, gewährleisten, dass die Nut
zung des 800-MHz-Bandes nicht verhindert, dass dieses Band in 
den angrenzenden Mitgliedstaaten für andere elektronische 
Kommunikationsdienste als Rundfunkdienste zur Verfügung 
steht. 

Dieser Absatz gilt auch für Probleme bei der Frequenzkoordinie
rung in der Republik Zypern, die dadurch bedingt sind, dass die 
Regierung Zyperns daran gehindert ist, die effektive Kontrolle 
über Teile ihres Staatsgebiets auszuüben. 

(5) Die Mitgliedstaaten überprüfen in Zusammenarbeit mit 
der Kommission fortlaufend den Kapazitätsbedarf für drahtlose 
Breitbanddienste. Die Kommission bewertet auf der Grundlage 
der Ergebnisse der Prüfung gemäß Artikel 9 Absatz 4, ob Maß
nahmen zur Harmonisierung zusätzlicher Frequenzbänder erfor
derlich sind, und erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat bis zum 1. Januar 2015 darüber Bericht. 

Die Mitgliedstaaten können, sofern dies angemessen und im 
Einklang mit dem Unionsrecht ist, sicherstellen, dass die unmit
telbaren Kosten der Umstellung oder Neuzuweisung der Fre
quenznutzung im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschrif
ten angemessen erstattet werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten fördern in Zusammenarbeit mit der 
Kommission — soweit angemessen — den Zugang zu Breit
banddiensten über das Frequenzband 800-MHz-Band in entle
genen und dünn besiedelten Gebieten. Hierbei prüfen die Mit
gliedstaaten, wie sicherzustellen ist, dass durch die Verfügbar
machung des 800-MHz-Bandes PMSE-Nutzer („Programme Ma
king and Special Events“) nicht beeinträchtigt werden, und er
greifen gegebenenfalls geeignete technische und regulatorische 
Maßnahmen. 

(7) Die Kommission bewertet in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten, ob es gerechtfertigt und machbar ist, die Zu
weisung lizenzfreier Frequenzen für drahtlose Zugangssysteme, 
darunter lokale Funknetze, auszuweiten. 

(8) Die Mitgliedstaaten erlauben die Übertragung oder Ver
mietung von Frequenznutzungsrechten in den harmonisierten 
Frequenzbändern 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 
1 710-1 785 MHz, 1 805-1 880 MHz, 1 900-1 980 MHz, 
2 010-2 025 MHz, 2 110-2 170 MHz, 2,5-2,69 GHz und 
3,4-3,8 GHz. 

(9) Damit alle Bürger, insbesondere in entlegenen und dünn 
besiedelten Gebieten, Zugang zu modernen digitalen Diensten, 
einschließlich Breitbanddiensten, haben, können die Mitglied
staaten und die Kommission ermitteln, ob ausreichend Frequen
zen für die Bereitstellung von Breitband-Satellitendiensten mit 
Internetzugang zur Verfügung stehen. 

(10) Die Mitgliedstaaten untersuchen in Zusammenarbeit mit 
der Kommission, ob die Verfügbarkeit und die Nutzung von 
Pico- und Femtozellen ausgeweitet werden können. Ferner be
rücksichtigen sie das Potenzial dieser zellularen Basisstationen 
sowie der gemeinsamen und lizenzfreien Frequenznutzung um
fassend, um die Grundlage für drahtlose vermaschte Netze be

reitzustellen, denen bei der Überwindung der digitalen Kluft eine 
zentrale Bedeutung zukommen kann. 

Artikel 7 

Frequenzbedarf für andere Bereiche der drahtlosen 
Kommunikation 

Zur Unterstützung der Weiterentwicklung innovativer audiovi
sueller Medien und anderer Dienste für die Unionsbürger und 
unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen und sozialen Nut
zens eines Binnenmarkts für digitale Dienste bemühen die Mit
gliedstaaten sich in Zusammenarbeit mit der Kommission zu 
gewährleisten, dass für die satellitengestützte und terrestrische 
Erbringung solcher Dienste ausreichend Frequenzen zur Ver
fügung stehen, sofern der Bedarf eindeutig begründet ist. 

Artikel 8 

Frequenzbedarf für andere bestimmte Bereiche der 
Unionspolitik 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten 
die Verfügbarkeit von Frequenzen und schützen die für die 
Beobachtung der Erdatmosphäre und Erdoberfläche erforderli
chen Funkfrequenzen, so dass Weltraumanwendungen ent
wickelt und genutzt und die Verkehrssysteme verbessert werden 
können; dies gilt insbesondere für das globale zivile Satelliten
navigationssystem, das im Rahmen des Galileo-Programms ( 1 ) 
eingerichtet wird, das Europäische Erdbeobachtungsprogramm 
(GMES) ( 2 ) sowie für intelligente Verkehrssicherheits- und Ver
kehrsmanagementsysteme. 

(2) Die Kommission führt in Zusammenarbeit mit den Mit
gliedstaaten Studien zur Energieeinsparung bei der Frequenznut
zung durch, die zu einer Niedrigemissionsstrategie beitragen, 
und erwägt, Frequenzen für Drahtlostechnologien zur Ver
fügung zu stellen, die das Potenzial aufweisen, größere Energie
einsparungen zu erzielen und die Effizienz anderer Vertriebs
netze, beispielsweise von Wasserversorgungsnetzen, zu steigern 
(einschließlich intelligenter Energienetze und intelligenter Mess
systeme). 

(3) Die Kommission ist in Zusammenarbeit mit den Mitglied
staaten bestrebt zu gewährleisten, dass ausreichende Frequenzen 
unter harmonisierten Bedingungen zur Verfügung stehen, um 
den Ausbau von Sicherheitsdiensten und den freien Verkehr 
entsprechender Geräte sowie die Entwicklung innovativer, inter
operabler Lösungen für öffentliche Sicherheit und Bevölkerungs
schutz, Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe zu unterstüt
zen. 

(4) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten mit 
Wissenschaft und Hochschulen zusammen, um eine Reihe von 
Initiativen im Bereich der FuE und der innovativen Anwendun
gen zu ermitteln, die bedeutende sozioökonomische Nutzeffekte 
und/oder ein beträchtliches Investitionspotenzial haben könn
ten, und sie prüfen den Frequenzbedarf für diese Anwendungen 
und untersuchen gegebenenfalls, wie unter harmonisierten tech
nischen Bedingungen und mit dem geringstmöglichen Verwal
tungsaufwand für diese Anwendungen ausreichende Frequenzen 
zugewiesen werden können.
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(5) Im Einklang mit den Zielen der Union, die Integration 
des Binnenmarkts und den Zugang zu Kultur zu verbessern, 
sind die Mitgliedstaaten bestrebt, in Zusammenarbeit mit der 
Kommission die Bereitstellung der erforderlichen Frequenzbän
der für die PMSE-Nutzer („Programme Making and Special 
Events“) zu gewährleisten. 

(6) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sind bestrebt 
sicherzustellen, dass Funkfrequenzen für die Funkfrequenzkenn
zeichnung (RFID) und andere Technologien für drahtlose Kom
munikation im Internet der Dinge zur Verfügung stehen; sie 
arbeiten zusammen, um die Entwicklung von Standards und 
die Harmonisierung der Zuweisung von Funkfrequenzen für 
die Kommunikation im Internet der Dinge in allen Mitgliedstaa
ten zu fördern. 

Artikel 9 

Bestandsaufnahme 

(1) Es wird eine Bestandsaufnahme der bestehenden Fre
quenznutzung sowohl für kommerzielle als auch für öffentliche 
Zwecke erstellt. 

Die Ziele der Bestandsaufnahme sind: 

a) die Ermittlung der Frequenzbänder zu erlauben, bei denen 
die Effizienz der bestehenden Frequenznutzung verbessert 
werden könnte; 

b) dazu beizutragen, Frequenzbänder, in denen eine Neuzuwei
sung durchgeführt werden könnte, und Möglichkeiten der 
gemeinsamen Nutzung zu ermitteln, um die in diesem Be
schluss dargelegten politischen Maßnahmen der Union zu 
unterstützen, wobei der künftige Frequenzbedarf — aus
gehend, unter anderem, von der Nachfrage der Verbraucher 
und Betreiber — und die Möglichkeiten seiner Deckung zu 
berücksichtigen sind; 

c) dazu beizutragen, die verschiedenen Arten der Frequenznut
zung sowohl durch private als auch öffentliche Nutzer zu 
prüfen; 

d) dabei zu helfen, jene Frequenzbänder zu ermitteln, die zu
gewiesen oder neu zugewiesen werden könnten, um ihre 
Nutzung effizienter zu gestalten, die Innovation zu fördern, 
den Wettbewerb im Binnenmarkt zu steigern und neue 
Wege für eine gemeinsame Nutzung des Funkfrequenzspek
trums zu erkunden, und zwar zum Vorteil sowohl der pri
vaten wie der öffentlichen Nutzer und unter Berücksichti
gung potenzieller positiver und negativer Folgen der Zuwei
sung und Neuzuweisung dieser und benachbarter Frequenz
bänder für bisherige Nutzer. 

(2) Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung von 
Absatz 1 erlässt die Kommission unter weitestgehender Berück
sichtigung der Ansichten der Gruppe für Frequenzpolitik bis 
zum 1. Juli 2013 Durchführungsrechtsakte: 

a) zur Entwicklung näherer Vorschriften und einheitlicher For
mate für die Erhebung und Bereitstellung von Daten über die 
bestehende Frequenznutzung durch die Mitgliedstaaten an 
die Kommission, sofern die Vorschriften über das Geschäfts
geheimnis gemäß Artikel 8 der Entscheidung Nr. 
676/2002/EG und das Recht der Mitgliedstaaten auf Zurück

haltung vertraulicher Informationen gewahrt werden, und 
unter Berücksichtigung des Ziels, den Verwaltungsaufwand 
zu minimieren, und der bestehenden Verpflichtungen für 
die Mitgliedstaaten im Rahmen sonstigen Unionsrechts, ins
besondere Verpflichtungen zur Bereitstellung spezifischer In
formationen; 

b) zur Entwicklung einer Methode für die Analyse technologi
scher Trends, des künftigen Bedarfs und der Nachfrage nach 
Frequenzen in den von diesem Beschluss erfassten Bereichen 
der Unionspolitik, insbesondere für jene Dienste, die im Fre
quenzbereich von 400 MHz bis 6 GHz betrieben werden 
könnten, um eine sich abzeichnende und potenziell wesent
liche Frequenznutzung zu ermitteln. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfah
ren nach Artikel 13 Absatz 2 erlassen. 

(3) Die Kommission verwaltet die Bestandsaufnahme gemäß 
Absatz 1 gemäß den Durchführungsrechtsakten nach Absatz 2. 

(4) Die Kommission führt die Analyse der technologischen 
Trends, des künftigen Bedarfs und der Nachfrage nach Frequen
zen im Einklang mit den Durchführungsrechtsakten gemäß Ab
satz 2 Buchstabe b durch. Die Kommission legt dem Europäi
schen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Ergebnisse 
dieser Analyse vor. 

Artikel 10 

Internationale Verhandlungen 

(1) In internationalen Verhandlungen über Frequenzangele
genheiten gelten die folgenden Grundsätze: 

a) Fällt der Gegenstand der internationalen Verhandlungen in 
die Zuständigkeit der Union, so wird der Standpunkt der 
Union gemäß dem Unionsrecht festgelegt; 

b) Fällt der Gegenstand der internationalen Verhandlungen teil
weise in die Zuständigkeit der Union und teilweise in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, so sind die Union und die 
Mitgliedstaaten bestrebt, einen gemeinsamen Standpunkt ge
mäß dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit festzule
gen. 

Für die Zwecke der Anwendung des Unterabsatzes 1 Buchstabe 
b arbeiten die Union und die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
dem Grundsatz einer geschlossenen völkerrechtlichen Vertre
tung der Union und ihrer Mitgliedstaaten zusammen. 

(2) Die Union unterstützt die Mitgliedstaaten auf Anfrage in 
rechtlicher, politischer und technischer Hinsicht, um Frequenz
koordinierungsprobleme mit den an die Union angrenzenden 
Ländern einschließlich der Bewerberländer und der Beitrittslän
der so zu lösen, dass die betreffenden Mitgliedstaaten ihren 
Verpflichtungen aus dem Unionsrecht nachkommen können. 
Bei dieser Beistandsleistung macht die Union von allen ihren 
rechtlichen und politischen Befugnissen zur Förderung der 
Durchführung der Politik der Union Gebrauch. 

Die Union unterstützt auch die Bemühungen von Drittländern 
um eine Frequenzverwaltung, die mit der in der Union vereinbar 
ist, um auf diese Weise die frequenzpolitischen Ziele der Union 
zu fördern.
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(3) Bei Verhandlungen mit Drittländern in einem zweiseiti
gen oder mehrseitigen Rahmen sind die Mitgliedstaaten an ihre 
Verpflichtungen aus dem Unionsrecht gebunden. Wenn sie in
ternationale Verpflichtungen in Bezug auf Funkfrequenzen un
terzeichnen oder anderweitig eingehen, fügen die Mitgliedstaa
ten dem Unterzeichnungs- oder sonstigen Einwilligungsakt eine 
gemeinsame Erklärung bei, aus der hervorgeht, dass sie solche 
internationalen Vereinbarungen oder Verpflichtungen in Über
einstimmung mit ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag über 
die Europäische Union und dem Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union umsetzen werden. 

Artikel 11 

Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten zusam
men und verbessern das bestehende institutionelle Gefüge, um 
die Koordinierung der Frequenzverwaltung auf Ebene der Union 
sowie auch in Fragen, die zwei oder mehrere Mitgliedstaaten 
direkt betreffen, voranzutreiben, damit sich der Binnenmarkt 
weiterentwickelt und die frequenzpolitischen Ziele der Union 
vollständig erreicht werden. 

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten ermutigen die 
Normenorganisationen, die CEPT und die Gemeinsame For
schungsstelle der Kommission sowie alle einschlägigen Parteien, 
in technischen Fragen eng zusammenzuarbeiten, um eine effi
ziente Frequenznutzung zu fördern. Zu diesem Zweck halten sie 
eine geeignete Verbindung zwischen Frequenzverwaltung und 
Normung in einer Weise aufrecht, die dem Ausbau des Binnen
markts dient. 

Artikel 12 

Öffentliche Konsultationen 

Wann immer dies angezeigt ist, veranstaltet die Kommission 
öffentliche Konsultationen zur Einholung von Stellungnahmen 
aller interessierten Seiten und von Meinungsäußerungen aus der 
allgemeinen Öffentlichkeit über die Nutzung von Funkfrequen
zen in der Union. 

Artikel 13 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird vom Funkfrequenzausschuss unter
stützt, der durch die Entscheidung Nr. 676/2002/EG eingesetzt 
worden ist. Dabei handelt es sich um einen Ausschuss nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti
kel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. Gibt der Ausschuss 
keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den Durch
führungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

Artikel 14 

Einhaltung der politischen Orientierungen und Ziele 

Soweit in diesem Beschluss nicht anders angegeben, wenden die 
Mitgliedstaaten die in diesem Beschluss festgelegten politischen 
Orientierungen und Ziele ab dem 1. Juli 2015 an. 

Artikel 15 

Berichterstattung und Überprüfung 

Bis zum 10. April 2014 berichtet die Kommission dem Euro
päischen Parlament und dem Rat über die Tätigkeiten und Maß
nahmen aufgrund dieses Beschlusses. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle für eine 
Überprüfung der Anwendung dieses Beschlusses erforderlichen 
Informationen. 

Bis zum 31. Dezember 2015 überprüft die Kommission die 
Anwendung dieses Beschlusses. 

Artikel 16 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 17 

Adressaten 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 14. März 2012. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
N. WAMMEN
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 244/2012 DER KOMMISSION 

vom 16. Januar 2012 

zur Ergänzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden durch die Schaffung eines Rahmens für eine 
Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekomponenten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamt
energieeffizienz von Gebäuden ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 
Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Richtlinie 2010/31/EU hat die Kommission 
mittels eines delegierten Rechtsakts einen Rahmen für 
eine Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler 
Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtener
gieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekomponenten zu 
erstellen. 

(2) Die Festlegung von Mindestanforderungen an die Ge
samtenergieeffizienz von Gebäuden und Gebäudekom
ponenten obliegt den Mitgliedstaaten. Die Anforderungen 
sind mit Blick auf das Erreichen kostenoptimaler Niveaus 
festzulegen. Die Entscheidung darüber, ob die als End
ergebnis der Kostenoptimalitätsberechnungen genutzte 
nationale Benchmark aus einer makroökonomischen Per
spektive (unter Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen 
Kosten und Nutzen von Energieeffizienzinvestitionen) 
oder nach rein finanziellen Gesichtspunkten (d. h. unter 
ausschließlicher Betrachtung der Investition) errechnet 
wird, liegt im Ermessen der Mitgliedstaaten. Die nationa
len Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 
sollten nicht mehr als 15 % unter den kostenoptimalen 
Ergebnissen der als nationale Benchmark verwendeten 
Berechnungen liegen. Das kostenoptimale Niveau muss 
in dem Bereich der Gesamtenergieeffizienzniveaus liegen, 
in dem die Kosten-Nutzen-Analyse über die Lebensdauer 
positiv ausfällt. 

(3) Die Richtlinie 2010/31/EU fördert die Verringerung des 
Energieverbrauchs in der gebauten Umwelt, betont aber 
auch, dass der Gebäudesektor eine wichtige Quelle von 
Kohlendioxidemissionen ist. 

(4) Die Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung 
eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrele
vanter Produkte ( 2 ) sieht die Festlegung von Mindest
anforderungen an solche Produkte vor. Bei der Festset
zung der nationalen Anforderungen für gebäudetech
nische Systeme müssen die Mitgliedstaaten den gemäß 
dieser Richtlinie getroffenen Umsetzungsmaßnahmen 
Rechnung tragen. Die Energieeffizienz der Bauprodukte, 
die für die Berechnungen im Rahmen dieser Verordnung 
verwendet werden sollen, sollten im Einklang mit den 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für 
die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung 
der Richtlinie 89/106/EWG des Rates ( 3 ) ermittelt wer
den. 

(5) Das Ziel kosteneffizienter oder kostenoptimaler Energie
effizienzniveaus kann unter bestimmten Umständen 
rechtfertigen, dass die Mitgliedstaaten kosteneffiziente 
oder kostenoptimale Anforderungen an Gebäudekom
ponenten festlegen, die in der Praxis bestimmte architek
tonische und technische Optionen behindern und die 
Nutzung energieverbrauchsrelevanter Produkte mit höhe
rer Energieeffizienz fördern würden. 

(6) Die Schritte, die der Rahmen für eine Vergleichsmethode 
vorsieht, sind in Anhang III der Richtlinie 2010/31/EU 
aufgeführt; sie umfassen die Festlegung von Referenz
gebäuden, die Definition der auf diese Referenzgebäude
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anzuwendenden Energieeffizienzmaßnahmen, die Ein
schätzung des entsprechenden Primärenergiebedarfs und 
die Berechnung der Kosten (d. h. des Kapitalwerts) dieser 
Maßnahmen. 

(7) Der gemeinsame Rahmen für die Berechnung der Ener
gieeffizienz gemäß Anhang I der Richtlinie 2010/31/EU 
gilt auch für sämtliche Schritte des Rahmens für die Kos
tenoptimalitätsmethode, insbesondere für den Schritt der 
Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
und Gebäudekomponenten. 

(8) Zur Anpassung des Rahmens für eine Vergleichsmethode 
an die nationalen Gegebenheiten sollten die Mitgliedstaa
ten die geschätzte wirtschaftliche Lebensdauer eines Ge
bäudes und/oder einer Gebäudekomponente, die an
gemessenen Kosten für Energieträger, Produkte, Systeme 
und Wartung, Betriebs- und Arbeitskosten, Faktoren für 
die Primärenergieumwandlung sowie die diesbezüglich 
anzunehmenden Energiepreisentwicklungen bei den in 
ihrem nationalen Kontext in Gebäuden genutzten Brenn
stoffen unter Berücksichtigung der von der Kommission 
bereitgestellten Informationen ermitteln. Nach Vornahme 
einer Sensitivitätsanalyse für mindestens zwei Zinssätze 
für jede Berechnung sollten die Mitgliedstaaten auch 
den Abzinsungssatz festlegen, der bei den Berechnungen 
aus makroökonomischer und finanzieller Perspektive zu 
verwenden ist. 

(9) Um bei der Anwendung des Rahmens für eine Ver
gleichsmethode durch die Mitgliedstaaten einen gemein
samen Ansatz sicherzustellen, ist es zweckmäßig, dass die 
Kommission die wichtigsten zur Berechnung des Kapital
werts notwendigen Rahmenbedingungen festlegt, wie z. 
B. das Ausgangsjahr für Berechnungen, die zu berück
sichtigenden Kostenkategorien und den anzuwendenden 
Berechnungszeitraum. 

(10) Die Festlegung eines gemeinsamen Berechnungszeitraums 
steht nicht im Widerspruch zum Recht der Mitgliedstaa
ten, die geschätzte wirtschaftliche Lebensdauer von Ge
bäuden und/oder Gebäudekomponenten zu bestimmen, 
da letztere sowohl länger als auch kürzer als der fest
gelegte Berechnungszeitraum sein könnte. Die geschätzte 
wirtschaftliche Lebensdauer eines Gebäudes oder einer 
Gebäudekomponente hat nur begrenzten Einfluss auf 
den Berechnungszeitraum, da letzterer eher durch den 
Renovierungszyklus eines Gebäudes bestimmt wird, d. 
h. den Zeitraum, nach dem an einem Gebäude größere 
Renovierungsarbeiten vorgenommen werden. 

(11) Kostenberechnungen und Projektionen mit vielen Annah
men und Unsicherheiten, u. a. auch in Bezug auf die 
Energiepreisentwicklungen, werden in der Regel von ei
ner Sensitivitätsanalyse zur Bewertung der Zuverlässigkeit 
der wichtigsten Input-Parameter begleitet. Für die Zwecke 
der Kostenoptimalitätsberechnungen sollte die Sensitivi
tätsanalyse zumindest die Energiepreisentwicklungen 
und den anzuwendenden Abzinsungssatz erfassen; idea
lerweise sollte die Sensitivitätsanalyse auch künftige Preis
entwicklungen bei Technologien als Input für die Über
prüfung der Berechnungen einbeziehen. 

(12) Der Rahmen für eine Vergleichsmethode sollte es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, die Ergebnisse der Kosten

optimalitätsberechnung mit den geltenden Mindestanfor
derungen an die Gesamtenergieeffizienz zu vergleichen 
und anhand des Ergebnisses des Vergleichs sicherzustel
len, dass Mindestanforderungen an die Gesamtenergieef
fizienz mit Blick auf das Erreichen kostenoptimaler Ni
veaus festgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten sollten fer
ner die Festlegung von Mindestanforderungen an die Ge
samtenergieeffizienz auf kostenoptimalem Niveau für die
jenigen Gebäudekategorien prüfen, für die bislang keine 
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz be
stehen. 

(13) Die Kostenoptimalitätsmethode ist technologisch neutral 
und bevorzugt keine technische Lösung gegenüber ande
ren. Sie sorgt für einen Wettbewerb der Maßnahmen/ 
Maßnahmenbündel/Varianten über die geschätzte Lebens
dauer eines Gebäudes oder einer Gebäudekomponente. 

(14) Die Ergebnisse der Berechnungen sowie die verwendeten 
Input-Daten und Annahmen sind der Kommission gemäß 
Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2010/31/EU mitzutei
len. Diese Mitteilungen sollten es der Kommission er
möglichen, die von den Mitgliedstaaten beim Erreichen 
kostenoptimaler Mindestanforderungen an die Gesamt
energieeffizienz erzielten Fortschritte zu beurteilen und 
darüber Bericht zu erstatten. 

(15) Zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands der Mitglied
staaten sollten diese die Anzahl der Berechnungen ver
ringern können, indem Referenzgebäude erstellt werden, 
die für mehr als eine Gebäudekategorie repräsentativ 
sind, ohne dass die Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
zur Festlegung von Mindestanforderungen an die Ge
samtenergieeffizienz für bestimmte Gebäudekategorien 
gemäß der Richtlinie 2010/31/EU beeinträchtigt wird — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

Mit dieser Verordnung wird gemäß Artikel 5, Anhang I und 
Anhang III der Richtlinie 2010/31/EU ein Rahmen für eine 
Vergleichsmethode erstellt, der von den Mitgliedstaaten zur Be
rechnung kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen 
an die Gesamtenergieeffizienz von neuen und bestehenden Ge
bäuden und Gebäudekomponenten zu verwenden ist. 

Der Rahmen für die Methode gibt Regeln dafür vor, wie Ener
gieeffizienzmaßnahmen, Maßnahmen, die die Nutzung erneuer
barer Energiequellen einschließen, sowie Bündel und Varianten 
dieser Maßnahmen auf der Grundlage der Primärenergieeffizienz 
und der für ihre Durchführung veranschlagten Kosten zu ver
gleichen sind. Er legt außerdem fest, wie diese Regeln auf aus
gewählte Referenzgebäude anzuwenden sind, um die kosten
optimalen Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamt
energieeffizienz zu ermitteln. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Zusätzlich zu den Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Richt
linie 2010/31/EU gelten folgende Begriffsbestimmungen, wobei 
für die Berechnung auf makroökonomischer Ebene anfallende 
Steuern und Abgaben auszuschließen sind:
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1. Gesamtkosten bezeichnet die Summe des Kapitalwerts der 
Anfangsinvestitionskosten, der laufenden Kosten und Wie
derbeschaffungskosten (in Bezug auf das Ausgangsjahr) so
wie ggf. Entsorgungskosten. Für die Berechnung auf makro
ökonomischer Ebene wird eine zusätzliche Kostenkategorie 
eingeführt, die Kosten von Treibhausgasemissionen; 

2. Anfangsinvestitionskosten bezeichnet die Gesamtheit der Kos
ten, die bis zu dem Zeitpunkt anfallen, an dem das Ge
bäude oder die Gebäudekomponente in nutzungsbereitem 
Zustand dem Kunden übergeben wird. Diese Kosten be
inhalten Planung, Erwerb von Gebäudekomponenten, An
schluss an Versorger, Installation und Inbetriebnahme; 

3. Energiekosten bezeichnet die jährlichen Kosten sowie festen 
und Spitzenabgaben für Energie einschließlich nationaler 
Steuern; 

4. Betriebskosten bezeichnet alle Kosten im Zusammenhang mit 
dem Betrieb des Gebäudes einschließlich der jährlichen Kos
ten für Versicherung, Gebühren öffentlicher Versorgungs
einrichtungen sowie sonstige feste Abgaben und Steuern; 

5. Instandhaltungskosten bezeichnet die jährlichen Kosten für 
Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung der ge
wünschten Qualität des Gebäudes oder der Gebäudekom
ponente. Dies beinhaltet die jährlichen Kosten für Inspekti
on, Reinigung, Anpassungen, Reparaturen sowie Verschleiß
teile; 

6. laufende Kosten bezeichnet die jährlichen Instandhaltungs
kosten, Betriebskosten und Energiekosten; 

7. Entsorgungskosten bezeichnet die Kosten für den Abbau ei
nes Gebäudes oder einer Gebäudekomponente am Ende der 
Lebensdauer; dies umfasst den Abbau, die Demontage von 
Gebäudekomponenten, die noch nicht das Ende ihrer Le
bensdauer erreicht haben, Verbringung und Recycling; 

8. jährliche Kosten bezeichnet die Summe der in einem be
stimmten Jahr gezahlten laufenden und periodischen Kos
ten oder Wiederbeschaffungskosten; 

9. Wiederbeschaffungskosten bezeichnet eine Ersatzinvestition für 
eine Gebäudekomponente gemäß der geschätzten wirt
schaftlichen Lebensdauer während des Berechnungszeit
raums; 

10. Kosten von Treibhausgasemissionen bezeichnet den monetären 
Wert der durch CO 2 -Emissionen aufgrund des Energiever
brauchs in Gebäuden verursachten Umweltschäden; 

11. Referenzgebäude bezeichnet ein hypothetisches oder reales 
Bezugsgebäude, das die Gebäudegeometrie und -systeme, 
die Energieeffizienz von Gebäudehülle und -systemen sowie 
die Funktionalität und Kostenstruktur im jeweiligen Mit
gliedstaat in typischer Weise verkörpert und für die klima
tischen Bedingungen und die geografische Lage repräsenta
tiv ist; 

12. Abzinsungssatz bezeichnet einen festen Wert für den Ver
gleich des realen Geldwerts zu unterschiedlichen Zeitpunk
ten; 

13. Abzinsungsfaktor bezeichnet einen Multiplikationsfaktor zur 
Umrechnung eines zu einem bestimmten Zeitpunkt erfol
genden Liquiditätsflusses auf seinen entsprechenden Wert 
am Ausgangspunkt. Er wird vom Abzinsungssatz abgeleitet; 

14. Ausgangsjahr ist das Jahr, auf dem jegliche Berechnung be
ruht und das zur Ermittlung des Berechnungszeitraums 
dient; 

15. Berechnungszeitraum ist der in der Regel in Jahren aus
gedrückte Zeitraum, der für die Berechnung berücksichtigt 
wird; 

16. Restwert eines Gebäudes bezeichnet die Summe der Restwerte 
des Gebäudes und der Gebäudekomponenten am Ende des 
Berechnungszeitraums; 

17. Preisentwicklung bezeichnet die zeitliche Entwicklung der 
Preise für Energie, Produkte, Gebäudesysteme, Dienste, Per
sonal, Instandhaltung sowie sonstiger Kosten; sie kann von 
der Inflationsrate abweichen; 

18. Energieeffizienzmaßnahme bezeichnet eine an einem Gebäude 
vorgenommene Änderung, die zur Verringerung des Pri
märenergiebedarfs desselben führt; 

19. Maßnahmenbündel bezeichnet eine Reihe von Energieeffi
zienzmaßnahmen oder Maßnahmen auf der Grundlage er
neuerbarer Energiequellen, die auf ein Referenzgebäude an
gewandt werden; 

20. Variante bezeichnet das Gesamtergebnis und die Beschrei
bung einer vollständigen Reihe von auf ein Gebäude ange
wandten Maßnahmen/Maßnahmenbündeln, die aus einer 
Kombination von Maßnahmen in Bezug auf die Gebäude
hülle, Passivtechniken, Maßnahmen in Bezug auf Gebäude
systeme und/oder Maßnahmen auf der Grundlage erneuer
barer Energiequellen bestehen kann; 

21. Unterkategorien von Gebäuden bezeichnet Kategorien von Ge
bäudetypen, die in Bezug auf Größe, Alter, Baumaterial, 
Nutzungsmuster, Klimazone oder sonstige Kriterien stärker 
differenziert sind als die in Anhang I Nummer 5 der Richt
linie 2010/31/EU aufgestellten Gebäudekategorien. Refe
renzgebäude werden in der Regel für solche Unterkatego
rien erstellt; 

22. bereitgestellte Energie bezeichnet die Energie, angegeben je 
Energieträger, die durch die Systemgrenze hindurch an die 
gebäudetechnischen Systeme geliefert wird, um den berück
sichtigten Verwendungszwecken zu genügen (Heizung, 
Kühlung, Lüftung, Brauchwarmwasserbereitung, Beleuch
tung, Geräte usw.) oder Strom zu erzeugen; 

23. zum Heizen und Kühlen benötigte Energie bedeutet Wärme, die 
einem klimatisierten Raum zugeführt oder entzogen wird, 
um während eines bestimmten Zeitraums die gewünschte 
Temperatur aufrechtzuerhalten; 

24. exportierte Energie bezeichnet Energie, angegeben je Energie
träger, die durch die gebäudetechnischen Systeme durch die 
Systemgrenze hindurch abgegeben und außerhalb der Sys
temgrenze verbraucht wird; 

25. klimatisierter Raum bezeichnet einen Raum, in dem einige 
Umgebungsparameter wie Temperatur, Feuchtigkeit usw. 
durch technische Mittel wie z. B. Heizung und Kühlung 
geregelt sind; 

26. Energie aus erneuerbaren Quellen bezeichnet Energie aus er
neuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, das heißt Wind, 
Sonne, aerothermische, geothermische und hydrother
mische Energie, Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, De
poniegas, Klärgas und Biogas.
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Artikel 3 

Rahmen für eine Vergleichsmethode 

(1) Bei der Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Min
destanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
und Gebäudekomponenten wenden die Mitgliedstaaten den in 
Anhang I dieser Verordnung festgelegten Rahmen für eine Ver
gleichsmethode an. Der Rahmen schreibt die Berechnung kos
tenoptimaler Niveaus aus makroökonomischer und finanzieller 
Perspektive vor, überlässt jedoch den Mitgliedstaaten die Ent
scheidung darüber, welche dieser Berechnungen die nationale 
Benchmark wird, anhand deren die nationalen Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz beurteilt werden. 

(2) Bei den Berechnungen gehen die Mitgliedstaaten wie folgt 
vor: 

a) Als Ausgangsjahr für die Berechnung wird das Jahr heran
gezogen, in dem die Berechnung vorgenommen wird. 

b) Es wird die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführte Be
rechnungsmethode angewandt. 

c) Es werden die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführten 
Kostenkategorien angewandt. 

d) Für die Kosten von CO 2 -Emissionen werden die projizierten 
CO 2 -Preise des EHS gemäß Anhang II als Mindest-Unter
grenze verwendet. 

(3) Die Mitgliedstaaten ergänzen den Rahmen für eine Ver
gleichsmethode, indem sie für die Zwecke der Berechnungen 
Folgendes ermitteln: 

a) die geschätzte wirtschaftliche Lebensdauer eines Gebäudes 
und/oder einer Gebäudekomponente; 

b) den Abzinsungssatz; 

c) die Kosten für Energieträger, Produkte, Systeme, Unterhalts
kosten, Betriebskosten und Arbeitskosten; 

d) die Primärenergiefaktoren; 

e) die Energiepreisentwicklungen, die für alle Energieträger un
ter Berücksichtigung der Angaben in Anhang II dieser Ver
ordnung anzunehmen sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten bemühen sich um die Berechnung 
und Anwendung kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz in Bezug auf die Gebäu
dekategorien, für die bisher keine spezifischen Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz bestehen. 

(5) Um die Sensitivität der Berechnungsergebnisse gegenüber 
Veränderungen der angewandten Parameter zu ermitteln, neh
men die Mitgliedstaaten eine Analyse vor, die sich zumindest 
auf die Auswirkungen unterschiedlicher Entwicklungen der 
Energiepreise und der Abzinsungssätze für die Berechnungen 
aus makroökonomischer und finanzieller Perspektive sowie 
idealerweise auch auf andere Parameter mit voraussichtlich er
heblichen Auswirkungen auf die Berechnungsergebnisse, wie z. 
B. die Entwicklung der Preise für andere Kostenfaktoren als 
Energie, erstreckt. 

Artikel 4 

Vergleich der berechneten kostenoptimalen Niveaus 
mit den aktuellen Mindestanforderungen an die 

Gesamtenergieeffizienz 

(1) Nach der Berechnung der kostenoptimalen Anforderungs
niveaus aus makroökonomischer und aus finanzieller Perspek
tive entscheiden die Mitgliedstaaten, welche Berechnung die na
tionale Benchmark wird und teilen ihre Entscheidung im Rah
men der Berichterstattung nach Artikel 6 der Kommission mit. 

Die Mitgliedstaaten vergleichen die Ergebnisse der als nationale 
Benchmark ausgewählten Berechnung nach Artikel 3 mit den 
für die betreffende Gebäudekategorie derzeit geltenden Anforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz. 

Die Mitgliedstaaten stellen anhand des Ergebnisses dieses Ver
gleichs sicher, dass Mindestanforderungen an die Gesamtener
gieeffizienz mit Blick auf das Erreichen kostenoptimaler Niveaus 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2010/31/EU festgelegt 
werden. Den Mitgliedstaaten wird nachdrücklich empfohlen, 
steuerliche und finanzielle Anreize mit der Einhaltung des Er
gebnisses der Kostenoptimalitätsberechnung des gleichen Refe
renzgebäudes zu verknüpfen. 

(2) Hat ein Mitgliedstaat Referenzgebäude derart definiert, 
dass das Ergebnis der Kostenoptimalitätsberechnung auf meh
rere Gebäudekategorien anwendbar ist, so kann er dieses Ergeb
nis nutzen, um sicherzustellen, dass Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz mit Blick auf das Erreichen kosten
optimaler Niveaus für alle relevanten Gebäudekategorien fest
gelegt werden. 

Artikel 5 

Überprüfung der Kostenoptimalitätsberechnungen 

(1) Die Mitgliedstaaten überprüfen ihre Kostenoptimalitäts
berechnungen rechtzeitig vor der Überprüfung ihrer Mindest
anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz gemäß Artikel 4 
Absatz 1 der Richtlinie 2010/31/EU. Dazu sind insbesondere 
die Preisentwicklungen bei den kostenbezogenen Input-Daten 
zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. 

(2) Die Ergebnisse dieser Überprüfung werden der Kommis
sion in dem Bericht gemäß Artikel 6 dieser Verordnung über
mittelt. 

Artikel 6 

Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission sämtliche für 
die Berechnungen verwendeten Input-Daten und Annahmen 
sowie die Ergebnisse dieser Berechnungen mit. Der entspre
chende Bericht enthält die angewandten Primärenergie-Umrech
nungsfaktoren, die Ergebnisse der Berechnungen auf makroöko
nomischer und finanzieller Ebene, die Sensitivitätsanalyse gemäß 
Artikel 3 Absatz 5 dieser Verordnung und die angenommenen 
Energie- und CO 2 -Preisentwicklungen. 

(2) Falls das Ergebnis des Vergleichs nach Artikel 4 dieser 
Verordnung zeigt, dass die geltenden Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz erheblich weniger energieeffizient 
sind als kostenoptimale Niveaus von Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz, so muss der Bericht — soweit mög
lich — eine Begründung für diese Diskrepanz enthalten. Soweit 
die Diskrepanz nicht begründet werden kann, ist dem Bericht 
ein Plan beizulegen, in dem angemessene Schritte aufgezeigt
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werden, mit denen diese bis zur nächsten Überprüfung auf ein 
unerhebliches Maß verringert werden kann. In diesem Zusam
menhang wird das erheblich weniger energieeffiziente Niveau 
der geltenden Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffi
zienz berechnet als Differenz zwischen dem Durchschnitt aller 
geltenden Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 
und dem Durchschnitt aller kostenoptimalen Niveaus der Be
rechnung, die als nationale Benchmark aller genutzten Referenz
gebäude und Gebäudetypen verwendet wird. 

(3) Die Mitgliedstaaten können das in Anhang III dieser Ver
ordnung vorgegebene Berichtsmuster verwenden. 

Artikel 7 

Inkrafttreten und Gültigkeit 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab 9. Januar 2013 für von Behörden genutzte 
Gebäude und ab 9. Juli 2013 für andere Gebäude; hiervon aus
genommen ist Artikel 6 Absatz 1 dieser Verordnung, der im 
Einklang mit Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie 
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden am 
30. Juni 2012 in Kraft tritt. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 16. Januar 2012 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG I 

Rahmen für die Kostenoptimalitätsmethode 

1. ERSTELLUNG VON REFERENZGEBÄUDEN 

1. Die Mitgliedstaaten erstellen Referenzgebäude für die nachstehenden Gebäudekategorien: 

1. Einfamilienhäuser; 

2. Appartementhäuser und Mehrfamilienhäuser; 

3. Bürogebäude. 

2. Neben Referenzgebäuden für Bürogebäude erstellen die Mitgliedstaaten Referenzgebäude für die in Anhang I 
Nummer 5 Buchstaben d bis i der Richtlinie 2010/31/EU genannten anderen Kategorien von Nichtwohngebäu
den, für die spezifische Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz bestehen. 

3. Kann ein Mitgliedstaat in dem Bericht nach Artikel 6 dieser Verordnung nachweisen, dass ein erstelltes Referenz
gebäude für mehr als eine Gebäudekategorie gelten kann, so kann er die Anzahl der verwendeten Referenz
gebäude und damit die Anzahl der Berechnungen verringern. Die Mitgliedstaaten begründen diese Vorgehensweise 
anhand einer Analyse, die belegt, dass ein Referenzgebäude, das für mehrere Gebäudekategorien verwendet wird, 
für den Gebäudebestand aller erfassten Kategorien repräsentativ ist. 

4. Für jede Gebäudekategorie werden mindestens ein Referenzgebäude für neue Gebäude und mindestens zwei für 
bestehende Gebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, erstellt. Referenzgebäude können auf 
der Grundlage von Gebäudeunterkategorien (differenziert z. B. nach Größe, Alter, Kostenstruktur, Baumaterial, 
Nutzungsmuster oder Klimazone) erstellt werden, die den charakteristischen Merkmalen des nationalen Gebäude
bestands Rechnung tragen. Referenzgebäude und ihre charakteristischen Merkmale müssen der Struktur der 
aktuellen oder geplanten Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz entsprechen. 

5. Zur Übermittlung der bei der Erstellung der Referenzgebäude berücksichtigten Parameter können die Mitglied
staaten das in Anhang III vorgegebene Berichtsmuster verwenden. Der der Erstellung der Referenzgebäude zu
grunde gelegte Datensatz zum nationalen Gebäudebestand sollte der Kommission im Rahmen der Berichterstat
tung nach Artikel 6 mitgeteilt werden. Insbesondere die Wahl der Merkmale, die als Grundlage für die Erstellung 
von Referenzgebäuden dienen, ist zu begründen. 

6. Für bestehende Gebäude (Wohngebäude und Nichtwohngebäude) wenden die Mitgliedstaaten zumindest eine 
Maßnahme/ein Maßnahmenbündel/eine Variante an, das bzw. die eine zur Instandhaltung des Gebäudes/Gebäu
deteils (ohne zusätzliche, über die rechtlichen Anforderungen hinausgehende Energieeffizienzmaßnahmen) not
wendige Standardrenovierung repräsentiert. 

7. Für neue Gebäude (Wohngebäude und Nichtwohngebäude) stellen die derzeit geltenden Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz die zu erfüllende grundlegende Anforderung dar. 

8. Die Mitgliedstaaten berechnen auch für die Mindesteffizienzanforderungen an Gebäudekomponenten, die in 
bestehenden Gebäuden eingebaut sind, die kostenoptimalen Niveaus oder leiten diese aus den auf Gebäudeebene 
vorgenommenen Berechnungen her. Bei der Festlegung von Anforderungen für Gebäudekomponenten, die in 
bestehende Gebäude eingebaut sind, sollten die kostenoptimalen Anforderungen die Interaktion dieser Gebäude
komponente mit dem gesamten Referenzgebäude und anderen Gebäudekomponenten so weit wie möglich 
berücksichtigen. 

9. Die Mitgliedstaaten bemühen sich, kostenoptimale Anforderungen auf der Ebene der einzelnen gebäudetech
nischen Systeme für bestehende Gebäude zu berechnen und festzulegen oder diese von den auf Gebäudeebene 
nicht nur für Heizung, Kühlung, Warmwasserbereitung, Klimatisierung und Lüftung (oder eine Kombination 
solcher Systeme), sondern auch für Beleuchtungssysteme für Nichtwohngebäude herzuleiten. 

2. ERMITTLUNG VON ENERGIEEFFIZIENZMAßNAHMEN, MAßNAHMEN AUF DER GRUNDLAGE ERNEUERBARER 
ENERGIEQUELLEN UND/ODER BÜNDELN UND VARIANTEN SOLCHER MAßNAHMEN FÜR JEDES REFERENZ
GEBÄUDE 

1. Energieeffizienzmaßnahmen sowohl für neue als auch für bestehende Gebäude sind für alle in die Berechnung 
eingehenden Input-Parameter festzulegen, die sich direkt oder indirekt auf die Energieeffizienz des Gebäudes 
auswirken, darunter auch für hocheffiziente alternative Systeme wie dezentrale Energieversorgungssysteme und 
die anderen in Artikel 6 der Richtlinie 2010/31/EU aufgeführten Alternativen. 

2. Maßnahmen können zu Bündeln oder Varianten zusammengefasst werden. Sind bestimmte Maßnahmen in einem 
gegebenen lokalen, wirtschaftlichen oder klimatischen Umfeld unzweckmäßig, so sollten die Mitgliedstaaten im 
Rahmen ihrer Berichterstattung nach Artikel 6 dieser Verordnung hierauf hinweisen.
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3. Die Mitgliedstaaten ermitteln ferner Maßnahmen/Maßnahmenbündel/Varianten, bei denen erneuerbare Energie
quellen sowohl für neue als auch für bestehende Gebäude verwendet werden. Im Zuge der Anwendung von 
Artikel 13 der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) auf nationaler Ebene fest
gelegte verbindliche Verpflichtungen sind als ein(e) in diesem Mitgliedstaat anzuwendende(s) Maßnahme/Maß
nahmenbündel/Variante zu betrachten. 

4. Für die Berechnung der kostenoptimalen Anforderungen ermittelte Energieeffizienzmaßnahmen/Maßnahmenbün
del/Varianten müssen die zur Erfüllung der derzeit geltenden Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 
notwendigen Maßnahmen umfassen. Gegebenenfalls müssen sie auch zur Erfüllung der Anforderungen nationaler 
Förderregelungen notwendige Maßnahmen/Maßnahmenbündel/Varianten umfassen. Die Mitgliedstaaten beziehen 
ferner für neue und nach Möglichkeit auch für bestehende Gebäude zur Erfüllung der Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz von Niedrigstenergiegebäuden im Sinne von Artikel 9 der Richtlinie 2010/31/EU 
notwendige Maßnahmen/Maßnahmenbündel/Varianten ein. 

5. Kann ein Mitgliedstaat durch Vorlage früherer Kostenanalysen im Rahmen der Berichterstattung nach Artikel 6 
nachweisen, dass bestimmte Maßnahmen/Maßnahmenbündel/Varianten bei Weitem nicht kostenoptimal sind, so 
können diese aus der Berechnung herausgenommen werden. Diese Maßnahmen/Maßnahmenbündel/Varianten 
sollten jedoch bei der nächsten Überprüfung der Berechnungen überarbeitet werden. 

6. Die ausgewählten Energieeffizienzmaßnahmen und Maßnahmen auf der Grundlage erneuerbarer Energiequellen 
sowie Maßnahmenbündel/Varianten müssen mit den in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 aufgeführ
ten und von den Mitgliedstaaten festgelegten grundlegenden Anforderungen für Bauwerke vereinbar sein. Außer
dem müssen sie mit den Luftqualitäts- und Behaglichkeitsniveaus in Innenräumen gemäß der CEN-Norm 15251 
zur Luftqualität in Innenräumen oder gleichwertigen nationalen Normen vereinbar sein. In Fällen, in denen 
Maßnahmen zu unterschiedlichen Behaglichkeitsniveaus führen, ist dies in den Berechnungen transparent zu 
machen. 

3. BERECHNUNG DES AUS DER ANWENDUNG SOLCHER MAßNAHMEN UND MAßNAHMENBÜNDEL AUF EIN 
REFERENZGEBÄUDE RESULTIERENDEN PRIMÄRENERGIEBEDARFS 

1. Die Gesamtenergieeffizienz wird nach dem gemeinsamen allgemeinen Rahmen gemäß Anhang I der Richtlinie 
2010/31/EU berechnet. 

2. Die Mitgliedstaaten berechnen die Gesamtenergieeffizienz von Maßnahmen/Maßnahmenbündeln/Varianten, indem 
sie für die auf nationaler Ebene definierte Gebäudefläche zunächst den Energiebedarf für Heizung und Kühlung 
berechnen. Anschließend wird die bereitgestellte Energie für die Raumheizung, -kühlung und -lüftung sowie für 
die Brauchwarmwasserbereitung und die Beleuchtung berechnet. 

3. An Ort und Stelle erzeugte Energie wird vom Primärenergiebedarf und der bereitgestellten Energie abgezogen. 

4. Die Mitgliedstaaten berechnen den resultierenden Primärenergieverbrauch anhand von Primärenergie-Umrech
nungsfaktoren, die auf nationaler Ebene festgelegt werden. Sie teilen der Kommission die Primärenergie-Umrech
nungsfaktoren im Rahmen der Berichterstattung gemäß Artikel 6 dieser Verordnung mit. 

5. Die Mitgliedstaaten verwenden 

a) entweder die bestehenden einschlägigen CEN-Normen zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz 

b) oder eine gleichwertige nationale Berechnungsmethode, sofern diese mit Artikel 2 Absatz 4 und Anhang I der 
Richtlinie 2010/31/EU im Einklang steht. 

6. Die Ergebnisse für die Gesamtenergieeffizienz werden für die Zwecke der Kostenoptimalitätsberechnung in Qua
dratmeter Nutzfläche eines Referenzgebäudes ausgedrückt und beziehen sich auf den Primärenergiebedarf. 

4. BERECHNUNG DER GESAMTKOSTEN ALS KAPITALWERT FÜR JEDES REFERENZGEBÄUDE 

4.1. Kostenkategorien 

Die Mitgliedstaaten erstellen und beschreiben die folgenden separaten Kostenkategorien, die zur Anwendung kom
men: 

a) Anfangsinvestitionskosten. 

b) Laufende Kosten. Diese enthalten die Kosten für das regelmäßige Ersetzen von Gebäudekomponenten und können 
gegebenenfalls die Einnahmen aus erzeugter Energie einschließen, die die Mitgliedstaaten bei der Berechnung aus 
finanzieller Perspektive berücksichtigen können. 

c) Die Energiekosten spiegeln die Gesamtkosten für Energie wider und schließen Energiepreis, Kapazitäts- und Netz
tarife ein. 

d) Gegebenenfalls Entsorgungskosten. 

Für die Berechnung auf makroökonomischer Ebene erstellen die Mitgliedstaaten zusätzlich folgende Kostenkategorie; 

e) Kosten von Treibhausgasemissionen. Diese spiegeln die quantifizierten, monetisierten und abgezinsten Betriebskosten 
in Bezug auf die während des Berechnungszeitraums aus den Treibhausgasemissionen in Tonnen CO 2 -Äquivalent 
resultierende Menge an CO 2 wider.
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4.2. Allgemeine Grundsätze für die Kostenberechnung 

1. Bei Projektionen der Energiekostenentwicklungen können die Mitgliedstaaten sich auf die Prognosen zur Ener
giepreisentwicklung in Anhang II dieser Verordnung für Öl, Erdgas, Kohle und Strom stützen, ausgehend von den 
durchschnittlichen absoluten Energiepreisen (in Euro) für diese Energieträger im Jahr der Berechnung. 

Die Mitgliedstaaten erstellen daneben nationale Energiepreisentwicklungsprognosen für andere Energieträger, die 
in ihrem regionalen/lokalen Umfeld in erheblichem Umfang genutzt werden, und gegebenenfalls auch für Spit
zenlasttarife. Sie teilen der Kommission die Preisentwicklungsprojektionen und die aktuellen Anteile der verschie
denen Energieträger an der Energienutzung im Gebäudesektor mit. 

2. Die Auswirkungen der (erwarteten) künftigen Preisentwicklung für andere Kosten als Energiekosten, das Ersetzen 
von Gebäudekomponenten im Berechnungszeitraum und ggf. Entsorgungskosten können ebenfalls in die Kos
tenberechnung einfließen. Preisentwicklungen, auch durch Innovation und Anpassung der Technologien, sind bei 
der Überprüfung und Aktualisierung der Berechnungen zu berücksichtigen. 

3. Die Kostendaten für die Kostenkategorien a bis d müssen marktgestützt und in Bezug auf Ort und Zeit kohärent 
sein. Die Kosten sollten als tatsächliche Kosten ohne Inflation angegeben werden. Die Kosten sind auf Landes
ebene zu bewerten. 

4. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten einer Maßnahme/eines Maßnahmenbündels/einer Variante können die 
folgenden Kosten weggelassen werden: 

a) Kosten, die für alle geprüften Maßnahmen/Maßnahmenbündel/Varianten gleich sind; 

b) Kosten für Gebäudekomponenten, die keinen Einfluss auf die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes haben. 

Alle anderen Kosten müssen bei der Berechnung der Gesamtkosten in vollem Umfang berücksichtigt werden. 

5. Der Restwert wird ermittelt durch lineare Abschreibung der Anfangsinvestitions- oder Wiederbeschaffungskosten 
einer bestimmten Gebäudekomponente bis zum Ende des Berechnungszeitraums, abgezinst auf den Beginn des 
Berechnungszeitraums. Der Abschreibungszeitraum wird durch die wirtschaftliche Lebensdauer eines Gebäudes 
oder einer Gebäudekomponente bestimmt. Restwerte von Gebäudekomponenten müssen möglicherweise um die 
Kosten ihrer Entfernung aus dem Gebäude am Ende der geschätzten wirtschaftlichen Lebensdauer des Gebäudes 
berichtigt werden. 

6. Entsorgungskosten sind ggf. abzuzinsen und können vom Endwert abgezogen werden. Sie müssen eventuell 
zunächst von der geschätzten wirtschaftlichen Lebensdauer auf das Ende des Berechnungszeitraums und dann 
in einem zweiten Schritt wieder auf den Beginn des Berechnungszeitraums abgezinst werden. 

7. Am Ende des Berechnungszeitraums werden die Entsorgungskosten (sofern zutreffend) oder der Restwert der 
Gebäude und Gebäudekomponenten zur Ermittlung der endgültigen Kosten über die geschätzte wirtschaftliche 
Lebensdauer des Gebäudes herangezogen. 

8. Die Mitgliedstaaten legen einen Berechnungszeitraum von 30 Jahren für Wohngebäude und öffentliche Gebäude 
und einen Berechnungszeitraum von 20 Jahren für gewerbliche Gebäude/Nichtwohngebäude zugrunde. 

9. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, Anhang A zur Europäischen Norm 15459 in Bezug auf wirtschaftliche 
Daten für Gebäudekomponenten bei der Bestimmung der geschätzten wirtschaftlichen Lebensdauern für diese 
Gebäudekomponenten zu nutzen. Werden andere geschätzte wirtschaftliche Lebensdauern für Gebäudekom
ponenten festgelegt, so sollten diese der Kommission im Rahmen der Berichterstattung nach Artikel 6 mitgeteilt 
werden. Die Mitgliedstaaten legen die geschätzte wirtschaftliche Lebensdauer eines Gebäudes auf nationaler Ebene 
fest. 

4.3. Berechnung der Gesamtkosten für eine Berechnung aus finanzieller Perspektive 

1. Die bei der Berechnung aus finanzieller Perspektive zur Ermittlung der Gesamtkosten einer Maßnahme/eines 
Maßnahmenbündels/einer Variante zu berücksichtigenden relevanten Preise sind die vom Kunden gezahlten Preise 
inklusive sämtlicher anwendbaren Steuern, einschließlich Mehrwertsteuer, und Abgaben. Idealerweise sind in die 
Berechnung auch die für verschiedene Maßnahmen/Maßnahmenbündel/Varianten verfügbaren Subventionen ein
zubeziehen; die Mitgliedstaaten können diese jedoch unberücksichtigt lassen, sofern sie sicherstellen, dass in 
diesem Fall sowohl Subventionen und Förderregelungen für Technologien als auch etwaige Energiepreissubven
tionen aus der Berechnung ausgeschlossen werden. 

2. Die Gesamtkosten für Gebäude und Gebäudekomponenten werden durch Addition der verschiedenen Arten von 
Kosten und Anwendung des Abzinsungssatzes mittels eines Abzinsungsfaktors auf dieselben, so dass sie als Wert 
im Anfangsjahr ausgedrückt werden, zuzüglich des abgezinsten Restwerts wie folgt berechnet: 

C g ðτÞ ¼ C I þ X 

j 
" X τ 

i¼1 
ðC a;i ðjÞ Ü R d ðiÞÞ – V f ;τ ðjÞ 

# 

Erläuterung: 

τ Berechnungszeitraum 

C g (τ) Gesamtkosten (bezogen auf das Anfangsjahr τ 0 ) über den Berechnungszeitraum
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C I Anfangsinvestitionskosten für die Maßnahme oder Maßnahmenreihe j 

C a,I (j) jährliche Kosten im Jahr i für die Maßnahme oder Maßnahmenreihe j 

V f,τ (j) Restwert der Maßnahme oder Maßnahmenreihe j am Ende des Berechnungszeitraums (abgezinst auf das 
Anfangsjahr τ 0 ). 

R d (i) Abzinsungsfaktor für das Jahr i auf der Grundlage des Abzinsungssatzes r nach folgender Berechnung: 

R d ðpÞ ¼ Í 
l 

l þ r=100 
Î p 

Dabei bezeichnet p die Anzahl der Jahre ab dem Anfangszeitraum und r den realen Abzinsungssatz. 

3. Nach Vornahme einer Sensitivitätsanalyse für mindestens zwei unterschiedliche Zinssätze ihrer Wahl legen die 
Mitgliedstaaten den Abzinsungssatz fest, der bei der Berechnung aus finanzieller Perspektive zu verwenden ist. 

4.4. Berechnung der Gesamtkosten für eine Berechnung aus makroökonomischer Perspektive 

1. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten für die makroökonomische Berechnung einer Maßnahme/eines Maßnah
menbündels/einer Variante sind die Preise exklusive aller geltenden Steuern, der Mehrwertsteuer sowie Abgaben 
und Subventionen zugrunde zu legen. 

2. Bei der Berechnung der Gesamtkosten einer Maßnahme/eines Maßnahmenbündels/einer Variante auf makroöko
nomischer Ebene ist zusätzlich zu den unter 4.1 genannten Kostenkategorien eine neue Kostenkategorie — 
Treibhausgasemissionskosten — einzubeziehen, so dass die angepasste Gesamtkosten-Berechnungsmethode wie 
folgt lautet: 

C g ðτÞ ¼ C I þ X 

j 
" X τ 

i¼1 
ðC a;i ðjÞR d ðiÞ þ C c;i ðjÞÞ – V f ;τ ðjÞ 

# 

Erläuterung: 

C c,I (j) Kosten für die Maßnahme oder Maßnahmenreihe j im Jahr i. 

3. Die Mitgliedstaaten berechnen die kumulierten Kosten der CO 2 -Emissionen der Maßnahmen/Maßnahmenbündel/ 
Varianten über den Berechnungszeitraum anhand der Summe der jährlichen Treibhausgasemissionen, multipliziert 
mit den voraussichtlichen Preisen pro Tonne CO 2 -Äquivalent der in jedem Jahr ausgestellten Treibhausgasemis
sionszertifikate; dabei werden entsprechend den aktuellen Projektionen für die CO 2 -Preise des EHS in den 
Szenarios der Kommission als Mindest-Untergrenze zunächst 20 EUR pro Tonne CO 2 -Äquivalent bis 2025, 
35 EUR pro Tonne bis 2030 und 50 EUR pro Tonne nach 2030 zu konstanten und realen Preisen des Jahres 
2008 in Euro angesetzt, die an das jeweilige Berechnungsdatum und die gewählte Berechnungsmethode anzupas
sen sind. Bei jeder Überprüfung der Kostenoptimalitätsberechnungen sind aktualisierte Szenarios zu berücksich
tigen. 

4. Nach Vornahme einer Sensitivitätsanalyse für mindestens zwei unterschiedliche Zinssätze, wovon einer real 3 % 
betragen muss, legen die Mitgliedstaaten den Abzinsungssatz fest, der bei der Berechnung aus makroökonomi
scher Perspektive zu verwenden ist. 

5. DURCHFÜHRUNG EINER SENSITIVITÄTSANALYSE FÜR DIE KOSTENBEZOGENEN INPUT-DATEN, DARUNTER 
ENERGIEPREISE 

Mit der Sensitivitätsanalyse sollen die wichtigsten Parameter einer Kostenoptimalitätsberechnung ermittelt werden. 
Die Mitgliedstaaten nehmen eine Sensitivitätsanalyse zu den Abzinsungssätzen vor, bei der sie mindestens zwei 
Abzinsungssätze, jeweils in realen Werten angegeben, für die Berechnung aus makroökonomischer Perspektive und 
zwei Abzinsungssätze für die Berechnung aus finanzieller Perspektive verwenden. Einer der bei der Sensitivitäts
analyse für die Berechnung aus makroökonomischer Perspektive zu verwendenden Abzinsungssätze muss real 3 % 
betragen. Die Mitgliedstaaten nehmen eine Sensitivitätsanalyse zu Szenarios der Energiepreisentwicklung für alle 
Energieträger vor, die in ihrem nationalen Kontext im Gebäudesektor in erheblichem Umfang verwendet werden. 
Es wird empfohlen, die Sensitivitätsanalyse auch auf andere wichtige Input-Daten auszuweiten. 

6. ERMITTLUNG EINES KOSTENOPTIMALEN ENERGIEEFFIZIENZNIVEAUS FÜR JEDES REFERENZGEBÄUDE 

1. Die Mitgliedstaaten vergleichen für jedes Referenzgebäude die Ergebnisse der Gesamtkostenberechnung für ver
schiedene Energieeffizienzmaßnahmen und Maßnahmen auf der Grundlage erneuerbarer Energiequellen (sowie 
Bündel/Varianten dieser Maßnahmen). 

2. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, in Fällen, in denen die Kostenoptimalitätsberechnungen für verschiedene 
Energieeffizienzniveaus die gleichen Gesamtkosten ergeben, die Anforderungen, die zu einem geringeren Primär
energieverbrauch führen, als Grundlage für den Vergleich mit den geltenden Mindestanforderungen an die Ge
samtenergieeffizienz heranzuziehen.
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3. Sobald entschieden ist, ob die Berechnung aus makroökonomischer Perspektive oder die Berechnung aus finan
zieller Perspektive die nationale Benchmark wird, sind die Durchschnitte der berechneten kostenoptimalen Ener
gieeffizienzniveaus für alle verwendeten Referenzgebäude zusammengenommen zum Zwecke des Vergleichs mit 
den Durchschnitten der geltenden Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz derselben Referenzgebäude zu 
berechnen. Dies soll die Berechnung der Diskrepanz zwischen den bestehenden Anforderungen an die Gesamt
energieeffizienz und den berechneten kostenoptimalen Niveaus ermöglichen.
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ANHANG II 

Informationen über die geschätzten langfristigen Entwicklungen der Energiepreise 

Die Mitgliedstaaten können bei ihren Berechnungen die geschätzten Entwicklungstrends der Brennstoff- und Strompreise 
berücksichtigen, die von der Europäischen Kommission im Zweijahresrhythmus aktualisiert bereitgestellt werden. Die 
aktuellen Daten sind auf folgender Website verfügbar: http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/index_en.htm. 

Diese Trends können bis zum Vorliegen längerfristiger Projektionen über das Jahr 2030 hinaus extrapoliert werden. 

Informationen über die geschätzten langfristigen CO 2 -Preisentwicklungen 

Für ihre makroökonomischen Berechnungen verwenden die Mitgliedstaaten als Mindest-Untergrenze die Projektionen für 
die CO 2 -Preise des EHS im Bezugsszenario der Kommission bis 2050, wobei die Umsetzung bestehender Rechtsvor
schriften, jedoch keine Dekarbonisierung unterstellt wird (erste Zeile in nachstehender Tabelle): Die Projektionen gehen 
derzeit von einem Preis von 20 EUR pro Tonne CO 2 -Äquivalent bis 2025, 35 EUR pro Tonne bis 2030 und 50 EUR pro 
Tonne nach 2030 zu konstanten und realen Preisen des Jahres 2008 in Euro aus, die an das jeweilige Berechnungsdatum 
und die gewählte Berechnungsmethode anzupassen sind (siehe nachstehende Tabelle). Aktualisierte Szenarios zu den CO 2 - 
Preisen, die von der Kommission übermittelt werden, sind bei jeder Überprüfung der Kostenoptimalitätsberechnungen zu 
berücksichtigen. 

CO 2 -Preisentwicklungen* 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Referenz 
(Fragmentierte Maßnahmen, Referenzpreise für fossile 
Brennstoffe) 

16,5 20 36 50 52 51 50 

Effiziente Technologie 
(Globale Maßnahmen, niedrige Preise für fossile 
Brennstoffe) 

25 38 60 64 78 115 190 

Effiziente Technologie 
(Fragmentierte Maßnahmen, Referenzpreise für fossile 
Brennstoffe) 

25 34 51 53 64 92 147 

Quelle: SEC/2011/288, Anhang 7.10, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0288:FIN:EN:PDF.
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ANHANG III 

Berichtsmuster zur fakultativen Verwendung durch die Mitgliedstaaten bei der Berichterstattung an die 
Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2010/31/EU und Artikel 6 dieser Verordnung 

1. REFERENZGEBÄUDE 

1.1. Machen Sie bitte in Tabelle 1 (bestehende Gebäude) und Tabelle 2 (neue Gebäude) Angaben zu den Referenz
gebäuden für alle Gebäudekategorien und erläutern Sie, inwiefern diese für den Gebäudebestand repräsentativ sind. 
Weitere Informationen können in einer Anlage hinzugefügt werden. 

1.2. Geben Sie an, wie die Geschossfläche in Ihrem Land definiert ist und wie sie berechnet wird. 

1.3. Geben Sie die zur Definition der einzelnen Referenzgebäude (neue und bestehende Gebäude) verwendeten Aus
wahlkriterien an, z. B. statistische Analyse auf der Grundlage von Nutzung, Alter, Geometrie, Klimazone, Kosten
strukturen, Baumaterial usw., mit Erwähnung der klimatischen Bedingungen in Innenräumen und im Freien, sowie 
geografische Lage. 

1.4. Geben Sie bitte an, ob Ihr Referenzgebäude ein Mustergebäude, ein virtuelles Gebäudes usw. ist. 

1.5. Geben Sie bitte an, welcher Datensatz für den nationalen Gebäudebestand zugrunde gelegt wurde. 

Tabelle 1 

Referenzgebäude für bestehende Gebäude (größere Renovierung) 

Für bestehende Gebäude 
Gebäude

geome
trie ( 1 ) 

Anteile 
der Fens
terfläche 
an der 

Gebäude
hülle 
und 

Fenster 
ohne 

Sonnen
einstrah

lung 

Geschossflä
che [m 2 ] 

gemäß 
Bauordnung 

Beschrei
bung des 

Gebäu
des ( 2 ) 

Beschrei
bung der 

durch
schnittli
chen Ge

bäudetech
nologie ( 3 ) 

Durch
schnittliche 

Gesamtener
gieeffizienz 
kWh/m 2 a 

(vor 
Investition) 

Anforde
rungen auf 

Kompo
nenten
ebene 

(typischer 
Wert) 

1. Einfamiliengebäude und 
Unterkategorien 

Unterkategorie 1 

Unterkategorie 2 usw. 

2. Appartement- und 
Mehrfamilienhäuser und 
Unterkategorien 

3. Bürogebäude und 
Unterkategorien 

4. Sonstige 
Nichtwohngebäudekategorien 

( 1 ) A/V-Verhältnis (Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis), Ausrichtung, Fläche der Nord-/West-/Süd-/Ost-Fassade. 
( 2 ) Baumaterialien, typische Luftdichtheit (qualitativ), Nutzungsmuster (falls zweckmäßig), Alter (falls zweckmäßig). 
( 3 ) Gebäudetechnische Systeme, U-Werte für Gebäudekomponenten, Fenster — Fläche, U-Wert, G-Wert, Sonnenschutz, 

Passivsysteme usw.
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Tabelle 2 

Referenzgebäude für neue Gebäude 

Für neue Gebäude Gebäudegeo
metrie ( 1 ) 

Anteile der 
Fensterfläche an 

der Gebäudehülle 
und Fenster ohne 
Sonneneinstrah

lung 

Geschossfläche 
[m 2 ] gemäß Bau

ordnung 

Typische Ge
samtenergieeffi

zienz 
kWh/m 2 a 

Anforderun
gen auf Kom
ponentenebe

ne 

1. Einfamiliengebäude und 
Unterkategorien 

Unterkategorie 1 

Unterkategorie 2 usw. 

2. Appartement- und 
Mehrfamilienhäuser und 
Unterkategorien 

3. Bürogebäude und 
Unterkategorien 

4. Sonstige 
Nichtwohngebäudekategorien 

( 1 ) A/V-Verhältnis, Fläche der Nord-/West-/Süd-/Ost-Fassade. Nota bene: Bei neuen Gebäuden kann die Ausrichtung des Gebäudes 
bereits an sich eine Energieeffizienzmaßnahme darstellen. 

Tabelle 3 

Beispiel einer einfachen Berichtstabelle für energieeffizienzrelevante Daten 

Menge Einheit Beschreibung 

Berechnung Methode und 
Instrument(e) 

Kurze Beschreibung der angewandten Berechnungs
methode (z. B. mit Bezug auf EN ISO 13790) und 
Erläuterung des/der genutzten Berechnungsinstru
ment(e) 

Primärenergie- 
Umrechnungsfak

toren 

Für die Berechnung verwendete Werte der Faktoren 
für die Umrechnung zwischen bereitgestellter Energie 
und Primärenergie (je Energieträger) 

Klimabedingungen Standort Name der Stadt mit Angabe der Längen- und Breiten
grade 

Heizgradtage HGT Bewertung nach EN ISO 15927-6 unter Angabe des 
Berechnungszeitraums 

Kühlgradtage KGT 

Quelle Klimadatensatz Angabe der Fundstellen des für die Berechnung ver
wendeten Klimadatensatzes 

Geländebeschreibung Z. B. ländliches Gebiet, Vorstadt, städtischer Ballungs
raum. Erläuterung, ob das Vorhandensein benachbar
ter Gebäude berücksichtigt wurde oder nicht 

Gebäudegeometrie Länge × Breite × Höhe m × m × m Verbunden mit geheiztem/klimatisiertem Luftvolu
men (EN 13790), wobei als „Länge“ die horizontale 
Dimension der nach Süden ausgerichteten Fassade 
gilt
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Menge Einheit Beschreibung 

Zahl der Stockwerke — 

A/V-Verhältnis (Oberfläche-zu-Volumen- 
Verhältnis) 

m 2 /m 3 

Verhältnis 
Fensterfläche zu 
Gebäudehüllen- 

Gesamtfläche 

Süd % 

Ost % 

Nord % 

West % 

Ausrichtung ° Azimutwinkel der Südfassade (Abweichung der nach 
„Süden“ ausgerichteten Fassade von der Südrichtung) 

Interne Gewinne Gebäudenutzung Nach den in Anhang 1 der Richtlinie 2010/31/EU 
vorgegebenen Gebäudekategorien 

Durchschnittlicher Wärmegewinn von 
den Insassen 

W/m 2 

Spezifische elektrische Leistung des 
Beleuchtungssystems 

W/m 2 Elektrische Gesamtleistung des vollständigen Beleuch
tungssystems der klimatisierten Räume (alle Leuchten 
+ Bedieneinrichtungen des Beleuchtungssystems) 

Spezifische elektrische Leistung der 
Elektroanlage 

W/m 2 

Gebäude
komponenten 

Durchschnittlicher U-Wert der Wände W/m 2 K Gewichteter U-Wert aller Wände: U_Wand = 
(U_Wand_1 · A_Wand_1 + U_Wand_2 · A_Wand_2 
+ … + U_Wand_n · A_Wand_n)/(A_Wand_1 + 
A_Wand_2 + … + A_Wand_n); wobei: U_Wand_i 
= U-Wert von Wandtyp i; A_Wand_i = Gesamtfläche 
von Wandtyp i 

Durchschnittlicher U-Wert des Daches W/m 2 K Analog zu Wänden 

Durchschnittlicher U-Wert des 
Kellergeschosses 

W/m 2 K Analog zu Wänden 

Durchschnittlicher U-Wert der Fenster W/m 2 K Analog zu Wänden; bei der Berechnung sollte gemäß 
EN ISO 10077-1 die von Rahmen und Teilern ge
bildete Wärmebrücke berücksichtigt werden 

Wärmebrücken Gesamtlänge m 

Durchschnittlicher 
linearer 

Wärmedurchgang 

W/mK 

Wärmekapazität je 
Flächeneinheit 

Außenwände J/m 2 K Zu bewerten nach EN ISO 13786 

Innenwände J/m 2 K 

Platten J/m 2 K 

Art der Sonnenschutzsysteme Z. B. Sonnenrollo, Rollläden, Vorhänge usw. 

Durchschnittlicher 
G-Wert 

der Verglasung — Sonnenenergie-Gesamtdurchgang der Verglasung 
(für Strahlung senkrecht zur Glasoberfläche), hier: 
gewichteter Wert je nach Fläche verschiedener Fenster 
(Bewertung nach EN 410) 

von Verglasung + 
Sonnenschutz 

— Der Sonnenenergie-Gesamtdurchgang der Verglasung 
und einer externen Sonnenschutzvorrichtung ist nach 
EN 13363-1/-2 zu bewerten 

Infiltrationsrate (Luftwechsel pro Stunde) 1/h Berechnet z. B. für eine Druckdifferenz innen/außen 
von 50 Pa
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Menge Einheit Beschreibung 

Gebäudesysteme Lüftungssystem Luftwechsel pro 
Stunde 

1/h 

Wärmerückgewin
nungseffizienz 

% 

Effizienz der 
Heizungsanlage 

Erzeugung % Zu bewerten gemäß EN 15316-1, EN 15316-2-1, 
EN 15316-4-1, EN 15316-4-2, EN 15232, EN 
14825, EN 14511Verteilung % 

Emission % 

Steuerung % 

Effizienz der 
Kühlanlage 

Erzeugung % Zu bewerten gemäß EN 14825, EN 15243, 
EN 14511, EN 15232 

Verteilung % 

Emission % 

Steuerung % 

Effizienz der 
Brauchwarmwas

serbereitungsanlage 

Erzeugung % Zu bewerten gemäß EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 

Verteilung % 

Gebäude-Sollwerte 
und -Pläne 

Temperatur- 
Sollwert 

Winter °C Innenraum-Betriebstemperatur 

Sommer °C 

Feuchtigkeits- 
Sollwert 

Winter % Relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, falls zutref
fend: „Die Luftfeuchte hat nur geringe Auswirkung 
auf die Temperaturempfindung und die Wahrneh
mung der Luftqualität in Räumen mit sitzenden 
Tätigkeiten“ (EN 15251) 

Sommer % 

Betriebspläne und 
Kontrollen 

Belegung Für die Berechnung verwendete Pläne bitte erläutern 
oder Fundstellen angeben (EN oder nationale 
Normen usw.)Beleuchtung 

Geräte 

Lüftung 

Heizanlage 

Kühlsystem 

Energiebedarf/ 
-nutzung des 

Gebäudes 

(Wärme-) 
Energiebeitrag der 

wichtigsten ver
wirklichten Passiv

strategien 

1) … kWh/a Z. B. Sonnenraum, natürliche Belüftung, Nutzung 
von Tageslicht usw. 

2) … kWh/a 

3) … kWh/a 

Heizenergiebedarf kWh/a Wärme, die einem klimatisierten Raum zugeführt 
oder entzogen wird, um während eines bestimmten 
Zeitraums die gewünschte Temperatur aufrechtzuer
halten 

Kühlenergiebedarf kWh/a 

Energiebedarf für 
Brauchwarmwasserbereitung 

kWh/a Wärme, die der benötigten Menge von Brauchwarm
wasser zugeführt werden muss, um dessen Tempera
tur von der Netztemperatur auf die vorgegebene 
Gebrauchstemperatur am Gebrauchspunkt anzuhe
ben 

Sonstiger Energiebedarf 
(Be-/Entfeuchtung) 

kWh/a Latentwärme im Wasserdampf, der einem klimatisier
ten Raum durch ein gebäudetechnisches System zu
geführt oder entzogen werden muss, um eine be
stimmte Mindest- oder Höchstluftfeuchte in diesem 
Raum aufrechtzuerhalten (falls zutreffend)
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Menge Einheit Beschreibung 

Energieverbrauch für Lüftung kWh/a Einsatz an elektrischer Energie im Lüftungssystem zur 
Luftbewegung und Wärmerückgewinnung (ohne 
Energieeinsatz zum Vorwärmen der Luft) und Ener
gieeinsatz im Befeuchtungssystem zur Deckung des 
Befeuchtungsbedarfs 

Energieverbrauch für Innenbeleuchtung kWh/a Einsatz an elektrischer Energie im Beleuchtungssys
tem und anderen Anlagen/Systemen 

Sonstiger Energieverbrauch (Geräte, 
Außenbeleuchtung, Hilfssysteme usw.) 

kWh/a 

Energieerzeugung 
am Gebäude

standort 

Wärmeenergie aus erneuerbaren 
Energieträgern (z. B. solarthermische 

Kollektoren) 

kWh/a Energie aus erneuerbaren Quellen (d. h. Quellen, die 
nicht durch Entnahme erschöpft werden, z. B. Son
nenenergie, Windkraft, Wasserkraft, nachwachsende 
Biomasse) oder Kraft-Wärme-Kopplung 

Im Gebäude erzeugte und vor Ort 
genutzte elektrische Energie 

kWh/a 

Im Gebäude erzeugte und in den Markt 
exportierte elektrische Energie 

kWh/a 

Energieverbrauch Bereitgestellte 
Energie 

Strom kWh/a Energie, angegeben je Energieträger, die durch die 
Systemgrenze hindurch an die gebäudetechnischen 
Systeme geliefert wird, um den berücksichtigten Ver
wendungszwecken zu genügen (Heizung, Kühlung, 
Lüftung, Brauchwarmwasserbereitung, Beleuchtung, 
Geräte usw.) 

Fossile Brennstoffe kWh/a 

Sonstige (Biomasse, 
Fernwärme/ 

Fernkühlung usw.) 

kWh/a 

Primärenergie kWh/a Energie, die keinem Umwandlungsprozess unterzo
gen wurde 

2. AUSWAHL DER VARIANTEN/MAßNAHMEN/MAßNAHMENBÜNDEL 

2.1. Führen Sie in Tabellenform die charakteristischen Merkmale der ausgewählten Varianten/Maßnahmen/Maßnahmen
bündel auf, die für die Kostenoptimalitätsberechnung zur Anwendung kommen. Beginnen Sie bitte mit den 
gebräuchlichsten Technologien und Lösungen und gehen Sie dann zu den innovativeren über. Falls frühere 
Berechnungen belegen, dass Maßnahmen bei Weitem nicht kostenoptimal sind, so muss keine Tabelle ausgefüllt 
werden, doch sollte dieser Umstand der Kommission gesondert mitgeteilt werden. Das nachfolgende Format kann 
verwendet werden, beachten Sie jedoch, dass die aufgeführten Beispiele allein der Veranschaulichung dienen. 

Tabelle 4 

Übersichtstabelle zur Auflistung der ausgewählten Varianten/Maßnahmen 

Jede Berechnung sollte sich auf das gleiche Behaglichkeitsniveau beziehen. Formal sollte jede(s) Maßnahme/ 
Maßnahmenbündel/Variante annehmbare Behaglichkeit bieten. Werden mehrere Behaglichkeitsniveaus berücksich
tigt, so verliert der Vergleich seine Grundlage. 

Maßnahme Bezugsfall Variante 1 Variante 2 usw. 

Dachisolierung 

Wandisolierung 

Fenster 5,7 W/m 2 K 
(Beschreibung) 

2,7 W/m 2 K 
(Beschreibung) 

1,9 W/m 2 K 
(Beschreibung) 

Anteil der Fensterfläche an der 
Gesamtgebäudehülle
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Maßnahme Bezugsfall Variante 1 Variante 2 usw. 

Gebäudebezogene Maßnahmen 
(thermische Masse usw.) 

Heizsystem 

Brauchwarmwasser 

Belüftungssystem (einschl. 
Nachtbelüftung) 

Raumkühlsystem 

Maßnahmen auf Grundlage erneuerbarer 
Energieträger 

Energieträgerwechsel 

usw. 

Die Liste der Maßnahmen dient allein der Veranschaulichung. 

Für die Gebäudehülle: in W/m 2 K 

Für Systeme: Effizienz 

Es können mehreren Verbesserungsebenen ausgewählt werden (z. B. verschiedene Wärmedurchgangskoeffizienten für Fenster) 

3. BERECHNUNG DES PRIMÄRENERGIEBEDARFS DER MAßNAHMEN 

3.1. Bewertung der Gesamtenergieeffizienz 

3.1.1. Geben Sie bitte das Berechnungsverfahren für die Beurteilung der Gesamtenergieeffizienz an, das für das Referenz
gebäude und die beschlossenen Maßnahmen/Varianten angewandt wird. 

3.1.2. Geben Sie die Fundstellen der einschlägigen Rechtsvorschriften, Vorschriften, Standards und Normen an. 

3.1.3. Füllen Sie den Berechnungszeitraum (20 oder 30 Jahre), den Berechnungsrhythmus (jährlich, monatlich oder 
täglich) und die verwendeten Klimadaten je Referenzgebäude aus. 

3.2. Berechnung des Energiebedarfs 

3.2.1. Geben Sie bitte die Ergebnisse der Gesamtenergieeffizienzberechnung für jede(s) Maßnahme/Maßnahmenbündel/ 
Variante für jedes Referenzgebäude an, differenziert zumindest nach Energiebedarf für Heizung und Kühlung, 
Energienutzung, bereitgestellter Energie und Primärenergiebedarf. 

Führen Sie auch die Energieeinsparungen auf. 

Tabelle 5 

Ergebnistabelle der Energiebedarfsberechnung 

Bitte füllen Sie für alle eingeführten Maßnahmen eine Tabelle pro Referenzgebäude und Gebäudekategorie aus. 

Referenzgebäude 

Maßnahme/ 
Maßnahmen

bündel/ 
Variante 
(gemäß 

Tabelle 4) 

Energiebedarf Energieverbrauch 
Bereitgestellte 
Energie nach 

Quelle 

Primärener
giebedarf in 
kWh/m 2 a 

Verringerung 
des Primärener

gieverbrauchs 
im Vergleich 

zum 
Referenzgebäu

de 

im 
Heizbetrieb 

im 
Kühlbetrieb Heizung Kühlung Lüftung Brauchwarm

wasser Beleuchtung
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Referenzgebäude 

Maßnahme/ 
Maßnahmen

bündel/ 
Variante 
(gemäß 

Tabelle 4) 

Energiebedarf Energieverbrauch 
Bereitgestellte 
Energie nach 

Quelle 

Primärener
giebedarf in 
kWh/m 2 a 

Verringerung 
des Primärener

gieverbrauchs 
im Vergleich 

zum 
Referenzgebäu

de 

im 
Heizbetrieb 

im 
Kühlbetrieb Heizung Kühlung Lüftung Brauchwarm

wasser Beleuchtung 

Bitte füllen Sie eine Tabelle pro Referenzgebäude aus. 

Die Berichterstattung kann sich auf die wichtigsten Maßnahmen/Maßnahmenbündel beschränken, es sollte jedoch angegeben werden, 
wie viele Berechnungen insgesamt durchgeführt wurden. Falls frühere Berechnungen belegen, dass Maßnahmen bei Weitem nicht 
kostenoptimal sind, so muss keine Tabelle ausgefüllt werden, doch sollte dieser Umstand der Kommission gesondert mitgeteilt werden. 

3.2.2. Übermitteln sie die Zusammenfassung der im Land verwendeten Primärenergie-Umrechnungsfaktoren in einer 
gesonderten Tabelle. 

3.2.3. Geben Sie die bereitgestellte Energie pro Energieträger in einer zusätzlichen Tabelle an. 

4. BERECHNUNG DER GESAMTKOSTEN 

4.1. Berechnen Sie die Gesamtkosten für jeder/jedes Maßnahme/Maßnahmenbündels/Variante unter Verwendung der 
folgenden Tabellen und mit Bezugnahme auf Szenarios mit niedrigen, mittleren oder hohen Energiepreisen. Die für 
das Referenzgebäude berechneten Kosten werden auf 100 % festgesetzt. 

4.2. Geben Sie die Quelle der zugrunde gelegten Energiepreisentwicklung an. 

4.3. Geben Sie den für die finanzielle und die makroökonomische Berechnung angewandten Abzinsungssatz und das 
Ergebnis der zugrunde liegenden Sensitivitätsanalyse für jeweils mindestens zwei unterschiedliche Zinssätze an. 

Tabelle 6 

Ergebnisse und Gesamtkostenberechnungen 

Bitte füllen Sie die Tabelle für jedes Referenzgebäude — einmal für die makroökonomische Berechnung und einmal für die finanzielle 
Berechnung — aus. Geben Sie die Kosten in Landeswährung an. 

Variante/ 
Maßnahme/ 

Maßnahmen
bündel 
gemäß 

Tabelle 5 

Anfangsin
vestitions

kosten 
(bezogen auf 

das 
Anfangsjahr) 

Jährliche laufende Kosten 
Berechnungs

zeitraum ( 1 ) 20, 
30 Jahre 

Kosten der 
Treibhaus
gasemissio

nen 
(nur für die 
makroöko
nomische 

Berechnung) 

Restwert 

Abzinsungs
satz 

(unterschied
liche Sätze 
für makro
ökonomi
sche und 
finanzielle 

Berechnung) 

Geschätzte 
wirtschaftli

che 
Lebensdauer 

(Ggf.) 
Entsorgungs

kosten 

Berechnete 
Gesamt
kostenJährliche In

standhal
tungskosten 

Betriebs
kosten 

Energiekosten ( 2 ) 
je Brennstoff 

mit mittlerem 
Energiepreissze

nario 

( 1 ) Für Wohngebäude und öffentliche Gebäude ist ein Berechnungszeitraum von 30 Jahren zugrunde zu legen, für gewerbliche Gebäude/Nichtwohngebäude ein Berechnungs
zeitraum von mindestens 20 Jahren. 

( 2 ) Die Auswirkungen (erwarteter) künftiger Preisentwicklungen müssen berücksichtigt werden, wenn im Berechnungszeitraum der Austausch von Komponenten erfolgt. 

4.4. Geben Sie bitte die in Ihre Berechnung der Gesamtkosten eingehenden Input-Parameter (z. B. Arbeitskosten, 
Technologiekosten usw.) an. 

4.5. Nehmen Sie die Berechnung der Sensitivitätsanalyse für die wichtigsten Kosten und die Energiekosten sowie den für 
die makroökonomische und die finanzielle Berechnung angewandten Abzinsungssatz vor. Verwenden Sie für jede 
Kostenänderung eine gesonderte Tabelle wie die obige Tabelle. 

4.6. Geben Sie bitte die für die makroökonomische Berechnung angenommenen Kosten der Treibhausgasemissionen 
an.
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5. KOSTENOPTIMALES NIVEAU FÜR REFERENZGEBÄUDE 

5.1. Geben Sie für jeden Fall in Bezug auf die Referenzgebäude das wirtschaftlich optimale Gesamtenergieeffizienz
niveau in Primärenergie (kWh/m 2 Jahr oder bei einem systemorientierten Konzept im entsprechenden Gebäudeteil 
z. B. den U-Wert) an und präzisieren Sie, ob es sich dabei um das aus makroökonomischer oder finanzieller 
Perspektive berechnete kostenoptimale Niveau handelt. 

6. VERGLEICH 

6.1. Geben Sie bei einem erheblichen Unterschied bitte den Grund an, der die Diskrepanz rechtfertigt, und legen Sie, 
wenn diese nicht (vollständig) gerechtfertigt werden kann, einen Plan mit geeigneten Schritten zu deren Ver
ringerung dar. 

Tabelle 7 

Vergleichstabelle für neue und bestehende Gebäude 

Referenzgebäude 

Kostenoptimales Spektrum/Niveau (von — bis) 
kWh/m 2 a 

(für einen komponentenorientierten Ansatz im 
entsprechenden Gebäudeteil) 

Geltende Anforderungen für 
Referenzgebäude 

kWh/m 2 a 
Diskrepanz 

Begründung der Diskrepanz: 

Plan zur Verringerung der nicht zu rechtfertigenden Diskrepanz:
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 245/2012 DER KOMMISSION 

vom 20. März 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 hinsichtlich der Ausfuhr von Milch und 
Milcherzeugnissen nach der Dominikanischen Republik 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 170 und Artikel 171 Absatz 
1 in Verbindung mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 
der Kommission vom 27. November 2009 mit besonde
ren Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates im Hinblick auf die Ausfuhrlizen
zen und die Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch und 
Milcherzeugnisse ( 2 ) werden die Ausfuhrlizenzen im Rah
men des von der Dominikanischen Republik eröffneten 
Ausfuhrkontingents für Milchpulver vorrangig für Er
zeugnisse bestimmter Codes der Ausfuhrerstattungs
nomenklatur gewährt. Diese Einschränkung wurde einge
führt, um zu vermeiden, dass zu viele Lizenzen beantragt 
werden, was eine Fragmentierung des Marktes und die 
Gefahr von Marktanteilseinbußen durch die EU-Ausführer 
zur Folge haben könnte. 

(2) Die für das Kontingentsjahr 2011/2012 beantragten 
Mengen lagen zum ersten Mal unter den verfügbaren 
Kontingentsmengen. Es empfiehlt sich, die Restmengen 
denjenigen Antragstellern zuzuteilen, die höhere als die 
beantragten Mengen erhalten möchten, sofern die Sicher
heit entsprechend erhöht wird. 

(3) Mit Blick auf eine maximale Ausschöpfung des Kontin
gents in den folgenden Jahren empfiehlt es sich, den 
Geltungsbereich der Lizenzanträge auf alle Erzeugnisse 
auszudehnen, die unter das Zollkontingent gemäß dem 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARI
FORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemein
schaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits ( 3 ) fallen, 
dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit 
dem Beschluss 2008/805/EG des Rates ( 4 ) genehmigt 
worden ist. Außerdem sollte die Abweichung gemäß Ar
tikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 
hinsichtlich der Gültigkeitsdauer der Ausfuhrlizenzen 
nicht nur auf Erzeugnisse beschränkt sein, die derselben 
in Anhang I festgelegten Erzeugniskategorie angehören, 
sondern sich auf alle unter das Zollkontingent fallenden 
Erzeugnisse erstrecken. 

(4) Da die Ausfuhrerstattungen seit 2008 auf Null festgesetzt 
sind, sollten in den Ausfuhrlizenzanträgen und den Li
zenzen anstelle der Erzeugniscodes der Ausfuhrerstat
tungsnomenklatur die Codes der Kombinierten Nomen
klatur aufgeführt werden. Die diesbezüglichen Bestim
mungen sind entsprechend anzupassen. 

(5) Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Verwaltung muss 
der Kommission bereits vor dem 31. August mitgeteilt 
werden, für welche Mengen Lizenzen erteilt worden sind. 
Dagegen ist die Mitteilung der zugeteilten Mengen über
flüssig und kann gestrichen werden. 

(6) Gemäß Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung 
(EG) Nr. 1187/2009 sind die Ausfuhrlizenzanträge nur 
zulässig, wenn der Antragsteller eine Sicherheit gemäß 
Artikel 9 leistet. Daher steht die in Artikel 33 Absatz 1 
derselben Verordnung festgelegte Ausnahme von Artikel 9 
dazu im Widerspruch. 

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 27 Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Lizenzanträge können für alle Erzeugnisse der KN-Codes 
0402 10, 0402 21 und 0402 29 gestellt werden.“ 

2. Artikel 28 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Es darf nur ein einziger Ausfuhrlizenzantrag je Erzeugnis
code der Kombinierten Nomenklatur gestellt werden, und 
alle Anträge müssen gleichzeitig bei der zuständigen Behörde 
eines einzigen Mitgliedstaats eingereicht werden.“ 

3. Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätes
tens am fünften Arbeitstag nach dem Ablauf der Antrag
stellungsfrist eine Mitteilung, in der für jeden der zwei 
Teile des Kontingents und jeden Erzeugniscode der Kom
binierten Nomenklatur die Mengen angegeben sind, für 
die Lizenzen beantragt wurden, oder gegebenenfalls die 
Tatsache, dass keine Lizenzen beantragt wurden.“
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b) In Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 3 und 4 folgende 
Fassung: 

„Führt die Anwendung des Zuteilungskoeffizienten dazu, 
dass die Menge je Antragsteller niedriger als 20 Tonnen 
ist, so kann der Antragsteller seinen Lizenzantrag zurück
ziehen. In diesem Fall teilt er dies der zuständigen Be
hörde innerhalb von drei Arbeitstagen nach Veröffent
lichung des Beschlusses der Kommission mit. Die Sicher
heit wird unverzüglich freigegeben. Die zuständige Be
hörde teilt der Kommission innerhalb von acht Arbeits
tagen nach Veröffentlichung des Beschlusses der Kommis
sion, aufgeschlüsselt nach Erzeugniscodes der Kombinier
ten Nomenklatur, die betreffenden Mengen mit, für die 
der Antrag zurückgezogen und die Sicherheit freigegeben 
wurde. 

Werden Lizenzen beantragt, ohne dass ihre Erteilung eine 
Überschreitung der gemäß Artikel 28 Absatz 1 vorgese
henen Kontingente zur Folge hat, so teilt die Kommission 
den Antragstellern die Restmenge durch Anwendung ei
nes Zuteilungskoeffizienten im Verhältnis zu den be
antragten Mengen zu. Die sich aus der Anwendung des 
Koeffizienten ergebende Menge wird auf das nächste Ki
logramm abgerundet. Die Marktteilnehmer teilen der zu
ständigen Behörde innerhalb einer Woche nach Veröffent
lichung des Zuteilungskoeffizienten mit, welche zusätzli
che Menge sie akzeptieren. Die geleistete Sicherheit wird 
entsprechend erhöht.“ 

4. Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spätestens bis 
Ende Februar für jeden der beiden Teile des Kontingents 

gemäß Artikel 28 Absatz 1, aufgeschlüsselt nach Erzeug
niscodes der Kombinierten Nomenklatur, die Mengen mit, 
für die Lizenzen erteilt wurden.“ 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke von Artikel 6 Absatz 2 gilt die Ausfuhr
lizenz auch für jedes der Erzeugnisse der in Artikel 27 
Absatz 2 Unterabsatz 1 genannten Codes.“ 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jährlich 
spätestens bis zum 31. August für jeden der beiden Teile 
des Kontingents gemäß Artikel 28 Absatz 1, aufgeschlüs
selt nach Erzeugniscodes der Kombinierten Nomenklatur, 
folgende Mengen für den vorangegangenen Zwölfmonats
zeitraum gemäß Artikel 28 Absatz 1 mit: 

— die Menge, für die Lizenzen nicht erteilt bzw. annul
liert wurden, 

— die Ausfuhrmenge.“ 

5. Artikel 33 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Bestimmungen des Kapitels II finden mit Aus
nahme der Artikel 7 und 10 Anwendung.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Kontingentsjahr 2012/2013. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 20. März 2012 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO

DE L 81/38 Amtsblatt der Europäischen Union 21.3.2012



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 246/2012 DER KOMMISSION 

vom 20. März 2012 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 20. März 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 IL 139,1 
JO 64,0 

MA 49,0 
TN 98,4 
TR 98,3 
ZZ 89,8 

0707 00 05 JO 183,3 
TR 157,2 
ZZ 170,3 

0709 91 00 EG 76,0 
ZZ 76,0 

0709 93 10 JO 225,1 
MA 60,5 
TR 129,2 
ZZ 138,3 

0805 10 20 EG 51,8 
IL 76,4 

MA 51,2 
TN 57,9 
TR 68,9 
ZZ 61,2 

0805 50 10 EG 43,8 
TR 53,3 
ZZ 48,6 

0808 10 80 AR 89,5 
BR 82,5 
CA 125,0 
CL 101,6 
CN 103,4 
MK 31,8 
US 164,1 
UY 74,9 
ZA 119,9 
ZZ 99,2 

0808 30 90 AR 94,3 
CL 124,6 
CN 63,0 
ZA 91,6 
ZZ 93,4 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 247/2012 DER KOMMISSION 

vom 20. März 2012 

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten 7 Tagen des Monats März 2012 
gestellten Anträge im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 620/2009 eröffneten 

Zollkontingents für hochwertiges Rindfleisch 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die 
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung ( 2 ), ins
besondere auf Artikel 7 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 620/2009 der Kommission 
vom 13. Juli 2009 über die Verwaltung eines Einfuhr
zollkontingents für Qualitätsrindfleisch ( 3 ) sind Durchfüh
rungsvorschriften für die Beantragung und Erteilung von 
Einfuhrlizenzen festgelegt worden. 

(2) Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1301/2006 sind in Fällen, in denen die Mengen, für 

die Lizenzen beantragt wurden, die für den Kontingents
zeitraum verfügbaren Mengen überschreiten, Zuteilungs
koeffizienten für die jeweiligen Mengen festzusetzen, für 
die die einzelnen Anträge gestellt wurden. Die Mengen, 
auf die sich die vom 1. bis 7. März 2012 gemäß Artikel 3 
der Verordnung (EG) Nr. 620/2009 gestellten Einfuhr
lizenzanträge beziehen, sind höher als die verfügbaren 
Mengen. Daher ist zu bestimmen, in welchem Umfang 
die Einfuhrlizenzen erteilt werden können, und ist der 
Zuteilungskoeffizient festzusetzen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Auf die Einfuhrlizenzanträge, die im Rahmen des Kontingents 
mit der laufenden Nummer 09.4449 vom 1. bis 7. März 2012 
gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 620/2009 gestellt 
wurden, wird ein Zuteilungskoeffizient von 0,385109 % ange
wandt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 20. März 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 248/2012 DER KOMMISSION 

vom 20. März 2012 

zur Aufhebung der Aussetzung der Einreichung von Anträgen auf Einfuhrlizenzen für 
Zuckererzeugnisse im Rahmen bestimmter Zollkontingente 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 891/2009 der Kommis
sion vom 25. September 2009 zur Eröffnung und Verwaltung 
bestimmter gemeinschaftlicher Zollkontingente im Zucker- 
sektor ( 2 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Einreichung von Anträgen auf Einfuhrlizenzen für die 
laufende Nummer 09.4318 wurde mit der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 41/2012 der Kommission 
vom 18. Januar 2012 zur Aussetzung der Einreichung 

von Einfuhrlizenzanträgen für Zuckererzeugnisse im Rah
men bestimmter Zollkontingente ( 3 ) im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 891/2009 ab dem 19. Januar 2012 
ausgesetzt. 

(2) Nach Mitteilung der nicht oder nur teilweise ausgeschöpf
ten Lizenzen standen wieder Mengen für die genannte 
laufende Nummer zur Verfügung. Die Aussetzung der 
Einreichung von Anträgen sollte daher aufgehoben 
werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 41/2012 vor
gesehene Aussetzung der Einreichung von Anträgen auf 
Einfuhrlizenzen für die laufende Nummer 09.4318 ab dem 
19. Januar 2012 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 20. März 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung

DE L 81/42 Amtsblatt der Europäischen Union 21.3.2012 

( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 254 vom 26.9.2009, S. 82. ( 3 ) ABl. L 16 vom 19.1.2012, S. 40.
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